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Gl Leitsötze

Schodenersotzonspruch gegen Rechtsonwolt/Hinweispflicht ouf Fehler und

drohende Veriöhrung / Rückgobe der Anwoltszulossung

Noch Beendigung des Anwoltsvertroges ist der Rechtsonwolt regelmößig ouch

donn nicht mehr verpflichtet, eigenverontwortlich den Mondonten ouf einen

Ersotzonspruch gegen sich selbst und dessen drohende Veriöhrung hinzu-

weisen, wenn er, inzwischen ous der Anwoltschoft ousgeschieden, ols freier

Mitorbeiter eines onderen Rechtsonwoltes fÜr diesen den selben Mondonten

weiter beröt. Diesem hoftet gegebenenfo I ls sei n neuer Vertrogspo rtner.

(BGH Urt.v. 1.2.1990 - lX ZR 82l8q NJW-RR 1990,459)

Anlogeberotung / Wirtschoftsberotungsfirmo / Veriöhrung

Schodenersotzonsprüche wegen unrichtiger Prospektongoben im Rohmen

einer Anlogeberotung veriöhren, wenn persönliches Vertrouen in Anspruch

genommen wurde, in 30 Johren.
(OLG Stuttgort Urt.v. 31.3.1989 -9 U 234/88, NJW-RR 1990,4731

Fristversöumnis /Wiedereinsetzung in den vorherigen Stond I
Arbeitsüberlostung

Wiedereinsetzung konn nur gewöhrt werden, wenn der Steuerp{lichtige ohne

Verschulden verhi;dertwor, die RevisionsbegrÜndungs{rist einzuholten' Dobei

hot er sich ein Verschulden seines Bevollmöchtigten zurechnen zu lossen.

Wiedereinsetzungsgründe liegen nicht vor, wenn lediglich vorgetrogen wird,

der Prozeßbevoll;öchtigte hobe die Revisionsfrist ,wohl" ous GrÜnden der

Arbeitsüberlostung derzustöndigen Mitorbeiterinversöumt. Es muß ouch dorge-

legt werden, welche Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, doß

trotz der großen Arbeitsbelostung die notierten Fristen eingeholten werden.

{BFH Urt.v. 2.6.1989 - X R 5/85, BFH NV 1990/1171

Neuer Vordruck für Abtretungsonzeigen und Verpföndungsonzeigen

Die Finonzverwoltung hot neue Vordrucke fur die Anzeige der Abtretung oder

Verpföndung eines Erstottungs- oder VergÜtungsonspruchs ,,erfunden'i Dieser

Vordruck ist für olle noch dem 30.9.1990 bei den Finonzbehörden eingehenden

Anzeigen zu verwenden. Es bestehen keine Bedenken, diesen neuen Vordruck

bereiti vorher zu benutzen. Wird demgegenÜber der olte Vordruck noch dem

30.9.1990 benutzt, so will die Finonzverwoltung die Abtretung oder Verpfön-

dung ols unwirksom behondeln.

{schreiben des Bundesministers der Finonzen vom 3.4.1990 - lV A 5/S 0062/5-90]'
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Stichwod- u nd Entscheidungsverzeichnis
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Abtrelung
- Abtretungsonzeige, neuer Vordruck

Agenlurgeschöft

$3 und 5
- Empfehlung wirtschoftl. Geschöfre, g4 ZL 4 AVB

Anderkonto
- Beschlognohme d. Kontounterlogen
- des Notors
- Verfügung über Gelder
Anlogeberotung
- d. Mitorbeiter d. StB

- Prüfungspflichten

- Risiken
: proiizierte Steuervorleile

- und Steuerberotung
- Voriöhrung v. Schodenersoizonsprüchen
: Wirtschoftsberotungsf irmo

Arbeitsüberlostung
- d. Mitorbeiters, Fristversöumnis

,Auskunftsverlrog
- slillschweigender Abschluß
: Verdienstbescheinig ung

Belehrungspf licht d. StBlWp/RA
- fehlende Belehrungsbedürftigkeit
: Au{klörunq d. FA

- Bildung einer Rückloge gem. $ 6 b ESIG

- Ende d. -: Berotung über Firmenumstrukturierung
: Verfohren zur Anrechnung itolienischer

Körperschoftsteuer
- Entnohme

- Schulzzweck

Beschlognohmeverbot $ 9Z SIPO
- Anderkonto
- Kontounterlogen

Beweislosl

- f. Fehlberoiung
- Rückgobe von Mondontenunterlogen
- Schoden
: bei rechtmößigem Alternotiwerho lten

Berufsverbot

Dritthoftung

- stillschweigender Auskunltsvertro g
: Verdienstbescheinig ung

- Vertrog mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
: Auftrog zur Bilonzerstellung
: Bewerfungsgutochten
: Bonitöisprüfung
: Dorlegung f. Schoden
: Mitwirkung b. Gesellscholtsgründung

Duldungsvollmocht

- d. Srb

Fristenkontrolle
- Fristenkontrollbuch
: Telefox

- Fristversöumnis, unverschuldete -: Arbeitsüberlosiung d. Mitorbeiters
- Rechtsmittelouftrog on Kollegen
- Rückfroge bei Mondonten
- Tele{oxlTelebrief
: Fristenkontrollbuch
: Prozeßvollmochi

Gorontievertrog

- Steuerberotungsvertrog

Herousgobeonspruch d. StB

- von Provisionen
: Mehwertsteuer

Honororonspruch d. StB
- Arglisteinwond

- Ein{orderborkeit, $9 StBGebV
: nochtrögliche Einzelongoben
: Gegenstondswert
: Hinweis ouf Gebührenvorsch riften
: Lohnobrechnung
: Zeiigebühr
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- Fölligkeit, $7 SrBGebV
- Gebührenrohmen, $ll StBGebV
: Bilonzberechtigung
: Mittelgebtihr

- für nicht erbrqchte Leistung
- Pouscholgebühq S14 StBGebV
- Rückforderungsonspruch, S 812 BGB
- Unterzeichnung d. Rechnung

- Veriöhrung des -
Honororonspruch d. Wp
- d. Mehrfochberuflers
- Steuerberotergebührenverordnun g

Kousolität
- Beteiligung on Unternehmen
- wirtschoftl. Vorteile bei steuerlichen Nochteilen
- Schutzzweck, Steuerrisiko

Kennlnis des Steuerrechts
- intern. Rechtsregeln

Konkursverwoher, Hoftung d. -
- Liquidotionsverschleppung

Mehrfochberufler
- Steuerberotergebührenverord nung

Mitorbeiter d. Stb
- Zurechnung beim Stb

Mitverschulden
- Prüfung der Bilonz
- Prüfung d. Steuererklörung

Nochbesserung
- Recht d. StB's zur Möngelbeseiiigung
- Veriöhrung d. Kostenonspruchs

Nichtzulossungsbeschwerde
- Begründung d. -
Notor
- Anderkonto
: Rechtsweg f. Schodensersoizonspruch

Pferdepensionsbetrieb

Prospehhoftung
- ohne Nomensnennung in Prospekt

- d. Treuhönders
- Verfrouensschoden

Provisionsgeschöfte
- Gebühr f. Anlogeberotung
- Herousgobepflicht
- Veriöhrung d. Herousgobeonspruchs
- Zohlung on Strohmonn

Rechtsonwolt
- Belehrungsp{licht
: Proze0kosienhilfe

- Treueverhöltnis gem.0266 S|GB
- Verontwortungsbereiche f. Fristwohrung
: Mitwirkung eines Anwolts

- Verkehrs-/Prozeßonwolt

Rechtsberotung

- d.Wp
: Ausorbeitun g eines Gesellschoftsvertroges

Schoden
- bei Entnohme

- unvermeidbore Steuerzohlung

Schötzuns ($162 AO)
- Schoden
: Dorlegungs- und Beweislost zum -

Sittenwidrige Schödigung, g 826 BGB

- Testoi ohne Prüfung

Sozietöt
- Rechisschein, Briefbogen. Stempel, Siegel
- neuer Sozius

- Vertrog mit Sozietöi o. Sozien

Sleuerberolun gsgeselz
- 957
: Wirtschoftsberoiung
: Zohlung d. Versicherungsprömie

- c67
: Nichtzohlung d. Versicherungsprömie
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Leitsotz (d.Verf.)'

1. Entspricht die Honororrechnung nicht den Formvorschriften des $9
StGebV so sind dieVergütungsonsprüche nichteinforderbor und somit
ouch nicht klogbor:

2. Die Gebührenberechnung und die Einzelongoben gem. $9 stGebV
können getrennt werden. Die erlöuiernden Einzelongoben müssen
donn ober olle gem. $ 9 stGeBV erforderlichen Angoben nochholen.

3. Die Anforderungen on den lnholt der Honororrechnung sind unver-
zichtbor. Sie lossen sich nicht in einem spöteren prozef, nochholen.

Aus den Gründen:

Der Klöger hot weitestgehend, bis ouf einen geringen Teil in Höhe von
30,50 DM zuzüglich Mehrwertsteue[ keinen Anspruch ouf Bezohlung sei-
ner Rechnungen vom ]4.5.1986 (6.859,72 DMI und vom rs.6.1986
(].250,301. Denn diese Rechnungen entsprechen inholtlich nicht den
Anforderungen des $9 StBGebV. Domit sind die verloutborten Betröge
nicht einforderbor; somir ouch nicht klogbor. Gemöß $ 9 Abs. 2 stBGebv
müssen in der Berechnung des Steuerberoiers die Betröge der einzelnen
Gebü h ren u n d Auslo gen, d ie vorsch üsse sowie d ie o n g ewo n dten Gebu h-
renvorsch riffen u nd bei Wertgebü h ren o u ch der Geg ensto ndswert o n ge-
geben werden. Fü r d ie Vertretung beim Finonzqmt sowie d ie Teilnohme on
derBetriebsprüfung weist die Rechnung vom 14.s.lg16 nur Betröge bzw
Endbetröge ous. Es fehlt der Hinweis ouf die Gebührenvorschriften. Do
Zeitgebühren geltend gemochtwerden, hötten $29 Nr. l, ober ouch $13
( Höhe der Zeitg ebü h rl StBGebV gen o n nt sein m üssen (vg l. Eckert-Bötcher
2. Av{|., StBGebV Beispiel unter $ g Zit+.2.21.
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Dos Londgericht hot ousgefÜhrt, eine Nochholung der Erlöuterung in

einem weiteren Schreiben sei möglich, die Erlöuterung sei im Schreiben

vom 28.7.1986 erfolgt. Zutreffend ist, doß die Berechnung sowie die

Einzefongoben getrennt werden können (Eckert-Böttcher $ 9 ZilI.2.5 unler

Berufung ouf di; Verordnungsbegründung); donn muß ober die Erlöute-

rung oll; gemöß $ 9 StBGebV erforderlichen Einzelongoben nochholen.

Dos-ist hier nicht geschehen, denn dos Schreiben vom 28.7.1986 enthölt

n u r den H i nweis',"Der Stu n densotzvo n DM 90,- entspricht dem Mittelwert

unserer StBGebV.. i nicht ober die Vorschrift, die zur Erhebung der Zeit-

gebuhr berechtigt. Domit fehlt es on der erforderlichen NochprÜfborkeit

der Abrechnung.

Gleiches gili, soweit der Klöger GebÜhren fÜr die BuchfÜhrung und Steuer-

berechnung in beiden Rechnungen vom 14.5.1986 und lB.6.1986 berech-

net hot. lnsoweit enthölt dos Schreiben vom 28.7.19\6zwor die Vorschrift

($ 33 Abs. I StBGebV), ouch den Hinweis ouf die B/]O-Gebuhr, ober nicht

den Gegenstondswert. Schon ous diesen Uberlegungen herous konn

dohinste-hen, ob es für die HerbeifÜhrung der Einforderborkeitvorliegend

ousreichen konnte, doß der Klöger die zunöchst gor nicht erlöuterten

Rechnungen durch ein spöteres Schreiben (ouf entsprechende Beonston-

dung dei Beklogten im Schreiben vom 10.7.1986 hin, 81.45 USB) erlöutert

hot.

Auf die entsprechenden Bedenken hot der Beklogte schon erstinstonzlich

in seiner Klogeewiderung hingewiesen. Mit der BerufungsbegrÜndung

hot der Beklägte die entsprechenden Bedenken wiederholt. Dos Lond-

gericht hotschln in der Lodungsverfügung vom 21.6.,1989 den Klöger dor-

äuf hingewiesen, doß die Rechnungen hinsichtlich der BuchfÜhrung und

Steuerblrechnung nicht der Vorschrift des $ 9 StBGebV entsprechen. An

die dort geöußertln Bedenken hot sich dos Londgericht mit der Entschei-

dung nicht geholten. Gleichwohl sieht der Senot keine Veronlossung zu

einem weiieren Hinweis. Dos Gesetzstelltzwingende Anforderungen on

den lnholt der Abrechnung eines Steuerberoters. Diese sind unumgöng-

lich und unverzichtbor, denn sie sollen die NochprÜfborkeit ermöglichen,

sie lossen sich ouch in einem spöteren Prozeß nicht nochholen, do dem

Unterschriftserfordernis Rechnung getrogen werden muß, durch dos die

Verontwortlichkeit des Steuerberoters für die Richtigkeit seiner Abrech-

nungen in zivilrechtlicher; strofrechtlicher und stondesrechtlicher Hinsicht

sichergestellt wird.

Gl Hinweis

2V.OOO,- DM von den Klögern moßgeblich zugrundegelegten Zohlen

zugetroffen hötten oder ob diese z.B. Scheinrechnungen (Eingongs-

1."Jnrng"n ohne entsprechende Zohlungsbelegel und/oder Umsöize

berücksichiigt hötten, die der GmbH zuzurechnen gewesen wören,

welche ollenfolls umsotzsteuerrechtlich, nicht iedoch einkom mensteuer-

rechtlich Orgon des Einzeluniernehmens des Klögers ist.

Jedenfolls hötten die Klager dos oufföllige MiDverhöltnis zwischen der

Summe der Woreneingongsrechnungen bzw. dem Woreneinsotz einer-

seiis und der Summe der Worenousgongsrechnungen bzw. den Erlösen

ondererseits, ouf dos der Beklogte hingewiesen hot, nöher erlöutern

müssen. lhre blo0e ollgemeine Behouptung, der Wertuerlust der Woren,

den der Beklogte unterZugrundelegung ihresVortrogs ouf rund 278.000,-

DM errechn"ihot, sei ouf einen Tronsportschoden zurÜckzufÜhren, weil

Keromikwo ren,zv Bruch" gegongen seien, istzu unsubstontiiert, um letzt-

lich ousreichend erklö ren zu können, doß sie im Johre l9B5 siott vom

Finonzomt geschötzten Gewinns von 20.000,- DM einen Verlust von

271.000,- DM gemocht hötten.

Do die Klöger somit schon nichi schlÜssig dorgeton hoben, do{J der ouf

einer Schöitrng des Finonzomts beruhende Einkommensteuerbescheid

für l9B5 unrichtig sei, ist ebensowenig ihr Feststellungsontrog begrÜndet.

Mongels substontiierter Dodegung eines Veriusts fÜr l9B5 kommt nomiich

eine Verlustübertrogung ouf die Folgeiohre nicht in Betrocht.

Do ferner nicht ouszuschließen isi, doD der Einkommensteuerbescheid fÜr

l9B5 sogor für die Klöger gÜnstig wor; hoben diese ebenfolls keinen

Anspruch ouf Erstottung des Verspöiungszuschlogs von 100,- DM, weil

dieser notwendigeweise mit der Schötzung des Finonzomts zusommen-

höngt.

ln vierterAufloge ist dos Steuerformulorbuch von Fichtelmonn, Petzoldt, Schulze

zurwiesche und Focke erschienen (c. E Muller,1990,850 Seiten,218,- DMl. Dos

Werk gliedert sich in drei Houptteile. Zwei sind dem Verfohren mit den Finonz-

ömtern und den Finonzgerichten gewidmet. Beispielhofte Söhriftsotzmuster

erlöutern typischeVerfohrensoblöufe. Einen Schwerpunkt des Buches stellen die

Vertrogsmuster des driften Teils dor. Hier finden sich Vertröge über GrundstÜcks-

ges.häfte, G m bH, Gm bH & Co. KG, Verf ü g u n gen von Todes wegen, Stiftu n gen,

Fomilienrechtsvertröge, Umwondlungen etc. Eine FÜlle von Anregungen f Ür den

steuergesto ltend tötigen Beroter.
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Einkommensteuerbescheid für 1985, soweit dieser ouf Schötzungen des
Finonzomtes beruhie, Einspruch einzulegen und doher wegen posiiiver
Vertro gsverletzu n g (vg l. Po lo n d t-Pufzo, o.o.O., $ 6ll An m. I r) dem Gru nde
noch hoftet.

Denn die Klöger hoben iedenfolls nicht schlüssig dorgeton, doß die seitens
des Finonzomtes geschötzten Einkünffe des Ehemonns ous Gewerbe-
betrieb über den totsöchlichen Einkünften logen und ihnen domit oufgrund
der Bestqndskroft des Einkommensteuerbescheids für 1985 ein Schqden
entstonden ist.

Die Klöger hoben lediglich pouschol behouptet, dofl sie siott eines (vom

Finonzomt geschötzten) Gewinns von 20.000,- DM totsöchlich einen
Verlust von 2A.000,- DM ous dem Gewerbebetrieb des Ehemonns
gemocht höfien, so doß sie für l9B5 nicht zur Einkommensteuer heronge=
zogen worden wören,wenn der Beklogte die Einkommensteuererklörung
obgegeben, zumindest gegen den Steuerbescheid Einspruch eingelegt
hate. Abgesehen dovon, doß die Klöger ols Schoden nur den Noch-
zohlungsbetrog von 10.036,- DM einschließlich eines Verspötungs-
zuschlogs von 100,- DM und nicht die festgesetzte Einkommensteuer in
Höhe von 41.830,- DM geltend mochen,wos noch ihrem eigenen Vortrog
unverstöndlich ist, hoben sie den behoupteten Verlust von27\.OOO,- DM
nicht nochvollziehbor erklört. Worum sie keinen Johresobschluß oder
keine vergleichbore Aufstellung für 1985 vorgelegt hoben, obwohl die
Buchführungsunterlogen noch ihrem Vortrog von Anfong on vollstöndig
und ordnungsgemöß gewesen seien und obwohl ihr neuerSteuerberoter
gerode ouf der Grundloge dervom Beklogten erstellten Buchführung den
behoupteten Verlust von 271.000,- DM durch Gegenüberstellung der
Einnohmen und Ausgoben ermittelt hoben soll, ist nichtverstöndlich.

U m den beh o u pteten ein kom mensteuerrechtl ichen Verl ust von 271.000,-
DM, der nur dos Ergebnis desJohresobschlusses furlg85 sein konn, noch-
vollziehbor zu erklören, hötten die Klöger zumindest die Summe der
Woreneingongsrechnungen und derWorenousgongsrechnungen (Erlöse),
den Woreneinsotz (Differenz zwischen Woreneingong und Woren-
bestond)sowie den Rohgewinn und die Betriebskosten dorlegen müssen.
Dies wor hier nicht zvletzt ouch desholb geboten, weil der Beklogte, ous
dessen Buchführung die Klöger bzw. deren neuer steuerberoter den
behoupteten Verlustvon2A.000,- DM errechnet hoben wollen, zu einem
onderen Ergebnis kommt, nömlich zu einem Gewinn von 26.860,- DM.
Die Klöger hötten doher im einzelnen zu den vom Beklogten genonnten
Zohlen Stellung nehmen müssen. Erst noch Vorloge eines substoniiierien
Zohlenwerks durch die Klöger wöre donn im Rohmen einer Beweis-
oufnohme zu klören gewesen, ob die den behoupteten Verlust von

Honorqronspruch des Steuerberolers
- Gebü h renübezo h lungen

- Pouscholvergüiung

- Rohmengebühr

- Buchführungsorbeiten - $ 33 Abs. I StBGebV.
(O LG D üsscldorf U rt. v. 3. 5. 1990 - lB U 243 /Bt rechtskrafri g )

Leitsötze (d.Verf.)'

L Gebührenübezohlungen können vom Mondonten wegen ungerecht-
fertigter Bereicherung, $Bl2 BGB, vom Steuerberoter zurückverlongt
werden.

2. Eine Pousöholvergütung des Steuerberoters muß schriftlich vereinbort
werden ($ 14 StBGebVl.

3. Honororonsprüche veriöhren in zwei Johren ($S]96 Abs. i Nr. 15,2Ol
BGB).

4. Verlongt der steuerberoter bei einer Rohmengebühr mehr ols die
,,Mittelgebühd hot er die überdurchschnittliche Bedeutung, den über-
durchschnittlichen Umfong und die Schwierigkeiten der Beorbeitung zu
erlöutern (stöndige Rechtsprechung des oLG Dusseldorf Gl 1986,
96 und ]001.

Aus den Gründen:

l. Rechtliche Grundloge für den Rückzohlungsonspruch des Klögers isi
$ Bl2 Abs. I BGB. Donoch ist eine Leistung herouszugeben, die ohne
Rechtsgrund erfolgt ist.

Dies giltfür die Zohlungen des Klögers, die oufgrund derzwischen den
Porteien getroffenen Pouschol-Abrede erfolgi sind. Diese mündliche
Vereinborung ist nömlich - ols Vereinborung einer Pouschqlvergütung
für bestimmte Leistungen des Beklogten - nichtig, weit sie der noch

$ l4 steuerberotergebührenverordnung (stBGebV) vorgeschriebenen
Schriftform ermongelt. Soweit der Beklogte über die vereinborten
MonoiszohIungen sogenonnte,,Douerrechnungen" erteili hot (Rech-

nungen vom 26.1.1984 über 313,50 DM und vom 24.4.1985 über
399 DM), sind diese lediglich Folge und Ausdruck der geiroffenen
Abreden, sie können nicht - wie der Klöger meini - ols Gebühren-
bestimmung des Beklogten gemö0 $ll StBGebV gewertet werden;
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dozu fehlt den Rechnungen bereiis die hinreichende Bestimmtheit hin-

sichtlich der Leistungen,welche f Ür den in Rechnung gestellten Monots-

betrog erbrocht werden sollten.

Der Beklogte hot infolgedessen seine tofsöchlich erbrochten Leisiun-

gen noch der StBGebV obzurechnen, und zwor mit ousreichend spe-

zilizierlen Rechnungen ($9 StBGebM. Aus dem Vergleich zwischen

den ordnungsgemöß obgerechneten Beklogtenleistungen und den

{u nstreitigen ) Zo h lu ngen u nd Wo ren lieferu ngen des Klö gers erg ibt sich

donn, ob totsöchlich eine Uberzohlung - und in welcher Höhe - vor-

liegt.

ll. Diese Uberprüfung der vom Beklogten (ergönzend) obgerechneten

Leistungen ergibt, doß eine uberzohlung in Höhe der Klogeforderung

vorliegt, und zworschon onhond dereigenenAngoben des Beklogten,

1. Leistungsentgelte des Beklogten fÜr dos Johr 1985:

Der Beklogte verlongt für dos Johr l9B5 ietzt noch ein restliches Entgelt

von 238 DM (Berufungsbegründung vom ]6..l.]990). Zur BegrÜndung

beruft er sich ouf die eigenen Angoben des Klögers in dessen Schrift-

sorzvom ]5.3.1989. Dort hot der Klöqer ober lediqlich ousgefÜhrt, doß

von den für dos Johr l9B4 insgesomt zu leistenden Pouscholbetrögen

von 4.7BBDM {399 DM x 12} noch Zo h lungen von insgeso mt4.000 DM

und noch worenbezügen von 550 DM lediglich noch 238 DM offen

seien. ln dieser Rechenweise des Klögers liegt keine Bestötigung einer

entsprechenden Forderung des Beklogten,weil die Abmochungen der

Porteien über die monotlichen Pouscholzohlungen - ols endgÜltige

Entgeltuereinborung - nichtig sind (siehe oben).

Auszu gehen ist desho I b von der n u n m eh rvo m Beklo gten vorgeno m me-

nen Berechnung seiner Buchf ührungsleistungen f url9B5 (die Abschlufl-

orbeiten und Steuererklörungen fär l9B5 hot der Beklogte mit seiner

Rechnung vom 30. 11.1987 in Rechnung gestellt und vom Klöger bezohlt

erholten). Dozu konn die Gebuhrenrechnung des Beklogten vom

28.9.1989 i n h o ltl ich u nd o brech n u n gsm ößig o ls richtig u ntersiel lt wer-

den, gegenüber den unstreitigen Zohlungen und Worenlieferungen

des Klögers ergibt sich dennoch keine restliche Entgeltforderung des

Beklogten,

Soweit der Beklogte in seiner Rechnung vom 28.9.1989 (Endbetrog'

19.266,91DM1 nunmehr ouch seine BuchfÜhrungsorbeiien fur l9B3 und

f ü r l9B4 no ch der SiBGebV berech net, bezieht er d ie von i h m ermittelten

Au{Jerdem besteht, wie bereiis ousgefÜhrt, bei Abschreibungsgesell-

schoften immer ein gewisses Risiko, ob die steuerliche Konstruktion von der

zusiöndigen Finonzbehörde onerkonnt wird, insbesondere mu0 mit

Anderungen der Rechtsprechung der finonzbehördlichen Verwoltungs-

proxis gerechnet werden. Auf dieses Risiko wird in dem Anlogeprospekt

ousdrücklich hingewiesen (g14) und ein diesbezÜglicher Hoftungs-

ousschluß für KG, Treuhönder und Vermittler vorgesehen.

Der Anspruch des Klögers festzustellen, dofl die Beklogte verpflichtet

sei, dem Klöger einen Schoden von 
.114.960,- 

DM zu ersetzen, wenn die

negotiven Fesistellungsbescheide für den Fonds 17 IÜr die Johre l9ZB bis

l9B5 des Finonzomtes M. bestondskröftig werden, isi ebenfolls ous den

vorerörterten Gründen nicht gegeben. Denn ouch dieser Schoden wird

dorous hergeleitet, do0 die Verlustzuweisungen ous der Beteiligung om

Fonds lZ sieuerlich nicht onerkonnt werden. Noch den vorhergehenden

Ausführungen bestehi ober kein Anspruch des Klögers gegen die Be-

klogten ouf Ersotz des Schodens, der ous der fehlenden steuerlichen

Anerken n u n g der Verl ustzuweisu n gen resu ltiert.

Hoftung des Steuerberoters
- Schoden durch Schötzungsveronlogung
tLG Köln tJrt.v.22.6.1989 -20 42/BBl

Leitsötze (d.Verf.l,

I . 7ur Dorlegung eines Schodens durch eine schötzungsveronlogung.

2. Der schlüssige Vortrog eines einkommensteuerlichen Verlustes setzt

zumindest die Do rlegung der Sum me derWo reneingo ngsrechnungen

und der Worenousgongsrechnungen, des Woreneinsotzes und der

Betriebskosten voro us.

Aus den Gründen:

Die Klö ger kön nen - die Besto ndskroft des Ei n ko m mensieuerbescheids f ü r

l9B5 unterstellt - gegen den Beklogien keinen Schodenersotzonspruch

geltend mochen. Dobei konn offenbleiben, ob der Beklogte den

Geschöftsbesorg ungsvertrog der Porteien mit Dienstvertro gscho ro kter

(vgl. Polondt-Thomos, BGB,47.Aufl., Einfuhrung vor $ 631 Anm' 5) dodurch

schuldhoft verleizt hot, dof) er es pflichtwidrig unterließ, die Einkommen-

sieuererklörung für l9B5 zu fertigen und insbesondere gegen den
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unbefriedigenden Ergebnis geführt hot, im Zeitpunkt der Berotung im
Herbst l9ZB nicht bereits gerechnet werden mußte, ergibt sich schon
dorous, doß die Finonzverwoltung ihren vom Klöger vorgelegten nego-
tiven Feststellungsbescheid für dos Kolender[ohr l9B0 ouf eine Entschei-
dung des Großen Senots des Bundesfinonzhofs stützt, die erst om
15. 6. l9B4 erg o n gen u n d erst i m Bu ndessteuerblott l9B4 veröffentlicht wor-
den ist (BStBl 84, Teil 25.7511lr.

Der Klogeonspruch ist ouch gegenüber dem Beklogten zu 2. ouch nicht
ous onderen Rechtsgründen gerechtferiigt.

Der Klöger hot keinen Anspruch ous einem mitdem Beklogten zu2.obge-
sch lossenen Gorontievertrog des I n h o lts, do0 d ieser f ü r d ie Reo lisotion der
erwo rteten Verl usizuweisu n gen einzustehen hötte, wei I der Beklo gle zv 2.
keine dohingehende Willenserklörung obgegeben hot. Die vom Klöger
behouptete Erklörung des Beklogten zu 2., noch Prüfung durch die
Beklogte zu l. sowie noch seiner eigenen ouf einer Prüfung beruhenden
Uberzeugung gewöhrleisie die Beteiligung eine sichere Steuererspornis
und eine solide Kopitolonloge, konn ebensowenig ols Gorontieerklörung
o n gesehen werden wie d ie vom Klö ger beho u ptete Erklö ru n g des Beklo g-
len zu 2., von der Reo I isieru n g der Zuso gen kön ne der Klö ger,,o usgehen'1

An die Annohme einer Gorontieerklörung sind strenge Anforderungen zu
stellen. Durch einen Gorontievertrog übernimmt der Goront die Gewöhr
für einen bestimmten Erfolg. Für die Einstondspflicht des Goronten kommt
es nur ouf den Nichteintritt des gorontierten Erfolges on. Verschulden des
Goronten, ursöchlichkeit seines verholtens für den Nichteintritt des
Erfolges sowie der Gru nd f ü r den N ichteintritt spielen keine Rol le. Doß eine
derort weitgehende Einstondspflicht vom Beklogten zu 2. gewollt wor,
konn den vorgetrogenen Erklörungen des Beklogten zu2. nichl entnom-
men werden.

Mit ienen Erklörungen wird vielmehr nur gesogt, doß noch den Prospekt-
ongoben die steuerliche Konstruktion ols solche und die Höhe der
o n gegebenen Verl ustzuweisu n gen plousibel erschei nt sowie keine sonsti-
gen Umstönde ous diesem Prospekt hervorgehen oder dem Erklörenden
sonsi bekonnt geworden seien, die eine Beteiligung ols riskont erscheinen
I ießen. Ei ne Go ro niie f ü r d ie steuerl iche Sicherheit derVerl ustzuweisu n gen
im sinne einer rechtsgeschöftlichen Willenserklörung konn diesen ollge-
meinen AuDerungen nicht beigemessen werden.

Dies gilt um so mehr; ols die Beklogten nichtzu den Initiotoren des Proiekts
gehörten, desholb ouch keinerlei lnsiderinformotionen und keinen Einfluß
ouf dos wirtschoftliche Verholten des Fonds lZ hotten. Ferner hotten sie
kei nen Ei nf I uß o uf dos Prüf u n gsverfo h ren der zustö nd igen Fino nzbehorde.

Betröge nicht in seine Forderung ein. Domit trögt er dem Umstond
Rechnung, doß er f ür diese - in den Johren l9B4 und l9B5 erbrochten -
Leistungen nochtröglich kein erhöhtes Entgelt verlongen konn, weil
diese Forderungen inzwischen veriöhrr sind ($$196 Abs. I Nr. 15,2ol
BGB: lm Johre 1985 erbrqchte Leistungen veriöhrten zum Jqhresoblouf
1987, die nunmehr vom Beklogten errechneten Entgelte werden erst-
mols ietzt, olso noch Ablouf der Veriöhrungsfrist geltend gemocht).
Dosselbe giltfür die Gebuhrenrechnung des Beklogten uor iB. g.1g}g
( End betro g, 2.203,85 DM l, m it welcher er n u n meh r Absch I u{Jo rbeiten
und Steuererklörungen für dos Johr l9B3 obrechnet.

lm Ergebnis bleibt es dobei, Restliche Entgeltforderungen des Beklog-
ten fürdosiohrlg85 sind ebensowenig dorgeton wie solche Forderun-
gen für noch frühere Johre.

2. Leistungsentgelte für dos Jqhr 
,l986:

Seine Buchführungsorbeiten für dos Johr 1986 stellte der Beklogte mit
Rechnung vom 28. 9.1989 (Endbetrog,19.266,9r DM) unter Einschlußvon
Lohnobrechnungen und der Mehrwertsteuer mit insgesomt4.o4g DM
in Rechnung. Diese Abrechnung bedorf iedoch verschiedener Korrek-
turen, selbst wenn mon - zugunsten des Beklogten - von seinen Wert-
ongoben ousgeht, Die Berechtigung einer 12/10-Gebuhr ist nicht
ersichtlich. Die Mirtelgebühr des $ 33 Abs. I stBGebv berrögr lediglich
z/10. Wenn der Steuerberoter eine diese Mittelgebühr übersteig"nd"
Gebühr verlongt, hqt er im einzelnen zu erlöutern, doß eine uber-
schreitung mit Rücksicht ouf eine überdurchschnirtliche Bedeutung der
Angelegenheit, einen überdurchschnittlichen Umfong seiner Arbliten
und wegen überdurchschnittlicher Schwierigkeiten ongemessen ist
(senot, StB 1986, 160; stö nd ige Rechtsprech u n g des Sen otsl. An solchen
Dorlegungen fehlt es hier. Außerdem konn dos Entgelt fur die ,,Lohn-
obrechnung" nicht ouf seine Berechtigung überprüft werden, weil der
Beklogte die von ihm ongewendete Gebührenvorschrift nicht in der
gehörigen weise ongegeben hor (vgl. hierzu, $9 stBGebv und die
unterschiedlichen Gebührenolternotiven in $ 34 StBGebM.

3. Buchführungsentgelt für 1987:

Seine Buchführungsorbeiten für dos JohrigBT stellt der Beklogte nun-
mehr mitseiner Rechnung vom 28. g.1g}9 (Endbetrog ,3.972,67 DMlin
Rechnung, und zwor mit einem Gesomtbetrog von 2.692,80 DM (ohne
Mehrwertsteuer). Zusötzlich berechnet er,,Lohnobrechnungen" für
zwei Arbeitnehmer 1192 DM ohne Mehrwertsteuer) und ein Honoror
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für,,div. Schriftverkehr * Berotungen" (600 DM ohne Mehrwertsteuer).

lnsoweit konn die Wertongobe des Beklogien 174.632 DM) zu seinen

Gunsien ols richtig unterstellt werden, im Übrigen ist die Rechnung

iedoch nichi unwesentlich zu korrigieren.

Es fehlt ouch im Rohmen dieser Rechnung on einer erlöuternden

Begründung fur die Berechtigung einer 12/10-Gebuht olso einer

oeur;nr oblrholb der Mittelgebühr vonT/10. Hinsichtlich der,,Lohn-

obrechnungen" ist wiederu m die vo m Beklo gten o n gewo ndte GebÜ h-

renvorschrift nicht in der vorgeschriebenen Weise mitgeteilt. Die

Gebuhr für ,,Schrifverkeh/' und ,,Berotungen" ist mit einem Pousch-

betrog ongegeben, dessen Berechtigung gleichfolls nicht erlöuterf ist.

4. Abschlußorbeiten und Steuererklörungen ftir 1986:

Die von ihm für die Abschlußorbeiten 1986 und verschiedene Steuer-

erklörungen 1986 verlongten GebÜhren hot der Beklogte in seiner

Rechnung vom 29.4.1988 - erneuert mit gleichortiger Rechnung vom

17.4.1989 -zusommengestellt (Endbetrog,l.B33,l2 DMl. Bei der uber'

prüfung dieser Rechnung konn wiederum die Weriongobe fur die

^.r . r .r rlf\D rlrrz t-\A ll -..^..^^r^^ .J^- A^tl^^ta^ alc riah-
Dllonzlgrungsoroeltgn il7Q.v7(J vtvtt Lvvvt r)rer I uer ueNrvvrv,

tig unterstelltwerden, im Übrigen hoter hinsichtlich derGebÜhren fÜrdie

Sieuererkla ru n gen ieweils d ie Mi ndesiwerte o n gesetzt' Der Verg leich

cler vom Klögär ongesetzten Gebühren mit den ieweiligen Mittel-

gebühren zeigt, doß der Beklogte die MittelgebÜhren lediglich in einem

Folle überschiitten hot, und zwor bei der Einkommensteuererklörung'

Für diese berechnet er nömlich eine GebÜhr von 5/lO, wöhrend die

Mifielgebühr noch $ 24 Abs. I Nr. I StBGebV 3,5/10 betrögi (Rohmen-

gebüh-r, l/lO bis 6/10l. Die Berechtigung einer Uberschreitung der

Mittelgebähr ist ouch hier nicht dorgeton, die erwöhnte Rechnung ist

demgemö0 in diesem Punkt zu korrigieren.

Soweii der Beklogle zu2. konkret die Beteiligung om Fonds 1Z empfohlen

hot, beho u ptet der Klöger n icht, doß d ies i m Auftroge u nd i n Vol I mo cht der

Beklogien zu 1. geschehen sei.

Eine Hqftung der Beklogten zu 1. fÜr den geltend gemochten Schqden

könnte desholb insoweit nur gegeben sein, wenn dos Vorliegen einer

Duldungsvollmqcht onzunehmen wöre. Dos wÜ rde voro ussetzen, dofl der

Beklo gten zu l. n icht n u r d ie Nebentötig keii d es Beklo gte n zu 2.o ls An lo ge-

beroter bekonntwo6 sondern do0 der Beklogten zu l. oußerdem bekonnt

wor, doß der Beklogle zu 2. bei dieser Nebentöiigkeit diese gegenÜber

den Klienten der Beklo gten zu 1. nicht offen bo rte, sondern o uch i nsoweit o ls

Mitorbeiter der Beklogten zu l. ouftrot und die Beklogte zu l. dieses gedul-

det hötte. Dies hot der Klöger nicht dorgeton.

Schon derVortrog des Klögers, der Beklogie zv2.hobe seine Tötigkeit ols

Anlogeberoter nichi klorgestellt, ist ongesichts der unstreitigen Totsoche,

doß der Beklogle zu2.in dervom Klöger u nterzeichneten Beitrittserklöru ng

ousdrücklich persönlich ols Anlogeberoter oufgefÜhrt ist, wenig Überzeu-

gend. Für den Umstond ober, doß die Beklogte zu l. von einem insoweit

Ätwo unredlichen oder ouch nur mißverstöndlichen Verholten des Beklog-

ten zu 2. gewu0t und dieses geduldet hobe, ist gor nichts vorgetrogen; es

wird dies nicht einmol ousdrÜcklich behouptet'

Fü r einen Anspruch gegen die Beklo gte zu l. feh lt es m ith in i nsoweit o n einer

Rechtsgrundloge.

Der Klö ger hot o uch keinen Anspruch o us positiver Vertro gsverletzu n g des

Steuerberotervertroges oder eines besonderen Auftrogsvertroges mit den

Beklogten über die steuerliche Sicherheit der Beteiligung om Fonds ll
denn selbst wenn ein Auskunftsvertrog zustondegekommen und verletzi

sein sollie, so fehlt es on einem Verschulden der Beklogten.

Bei den behoupteten Auskünften hoben die Beklogten nichi die im Verkehr

erforderliche Sorgfolt verletzt. Fohrlössigkeit scheidet ous, wenn eine
prüfung des Prospektes der Abschreibungsgesellschoft die Plousibilitat

der steuerlichen Konstruktion und der dodurch zu erwortenden Verlusi-

zuweisungen ergeben hot. Denn es ist ein ollgemein bekonntes Risiko,

doß nicht vorqus feststeht, ob die Verlustzuweisungen bei der Beteiligung

on einer Abschreibungsgesellschoft von der zustöndigen Finonzbehörde

letztendlich onerkonnt werden. Dos Wissen um dieses Risiko konnien die

Beklogten beim Klöger voroussetzen, zumol dieser selbst in der Vergon-

genheit durch Beteiligungen erhebliche Nochteile erfqhren hotte und die

iteuerliche Unsicherheii ouch in dem Prospeki in Form eines Hoftungs-

ousschlusses erwöhnt wor. Dofl mit derienigen Entwicklung von Rechi-

sprechung und Verwoltungsproxis, die letztlich zu dem fÜr den Klöger
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Fehlerhofie Anlogeberotung
- An I o g e be rotu n g d u rc h M ito rbeite r/Ste u erfo ch g e h i lfen

- Duldungsvollmocht

- Gorontieverirog
(LG Köln Ur1.v.22.6.1988 -20 O 5417/B7l

Provisionsgeschöfle
- Herousgobepflicht
(OLG Koblen z l)rr.v. t6. 3. t9B9 - S U 1334/Bg, nrkry StB l9B? 4O9t

Leitsötze

Leitsötze (d.Verf.)'

I . Der steuerberoter hoftet f ü r eine feh lerhoffe An ro geem pfeh lu n g seines
Mitorbeiters nur,wenn dieser in seinem Auftroge oder in VollmJchtvon
ihm gehondelt hot. Andernfolls konn eine Hoftung des steuerberoters
nur beim Vorliegen einer Duldungsvollrnochtgegeben sein. Diese setzt
die Kenntnis des Steuerberoters vorous, doß der Mitorbeiter ols
Anlogeberoter und gleichzeitig ols sein Mitorbeiter ouftrot.

2. Der Abschluß eines Gorontievertroges verlongt die Zusoge, für einen
bestim mten Erfol g oh ne Rücksicht o uf sein Versch u lden, diJU rsöch I ich-
keit seines Verholtens bzw. den Grund f ür den Nichteintritt des Erfolges
einstehen zu wollen.
Wegen des ollgemein bekonnten Risikos derAnerkennung von verlust-
zuweisungen durch die Finonzbehörde ist eine derort weitgehende
Einstondspflicht i. d. R. nicht gewollt.

Aus den Gründen:

Der Klöger hot gegen die Beklogten weder einen Anspruch ouf Zohlung
von 7.168,- DM nebst Zinsen, noch sind die Beklogten verpflichtet, deÄ
Klöger einen schoden von 114.960,- DM zu ersetzeÄ, wenn di" nugätiuun
Feststellungsbescheide für den Fonds 17 für die Johre lgz8 bis t9äs des
Finonzo mtes M. bestondskröftig werden.

Der Klöger hot keinen Anspruch gegen die Beklogte zul.

Es ist zunöchst zu unterscheiden, zwischen dem Rot, eine Steuererspornis
onzustreben durch eine zu Verlustzuweisungen führende Beteiligung und
der konkreten Empfehlung einer Beieiligung on dem Fonds lZ

Soweit die Beklogle zu 1., vertreten durch den Beklogten zu 2. ols ihren
Mitorbeite[ einen ollgemeinen Rot zu einem solchen Weg zur Steuer-
erspornis gegeben hoben mog, wird dies vom Klöger nicht beonstondet
und leiiet er dorous Schodenersotzonsprüche nicht her:

I ' Die Annohme von Provisionen und öhnlichen Vorteilen, gleichviel unter
welchen Bezeichnungen sie gewöhrt werden, drr.'h einen steuer-
beroier ous der Anlogevermittlung für einen Mondonten ist mit dem
Beruf eines steuerberoters nicht vereinbor ($ 52 stBerGr.

2. zohlt ein Anlogevermittler einem steuerberoter Vergütungen für die
vermittlung von Anlogen seines Mondonten, die sich"nochlinem pro_
zentuolen Verhöltnis des Wertes der vermitfelten Anlogen richten, so
liegt dorin - ein entsprechendes Auffrogsverhöltnis vorousgesetzt- ein
entgeltlicher Geschöftsbesorgungru"rtrog. Der steuerbäroter ist in
einem derortigen Follgem. s$625, 667 BG}verpflichiet, seinem Mon_
donten die von dritter seite gezohlte Vergütung herouszugeben.

3. Die ver[ö h ru n gsfrist des Hero usgo beo nspruches richtet sich n icht noch
der kürzeren Frist noch $68 siBerG, sändern es gilt die 3olohrige
Veriöhrungsfrist des S 195 BGB.

Aus den Gründen:

Unstreitig hot der Beklogte dem Klöger Anlogeempfehlungen gegeben
u n d i h n zu m Ko uf ve rs ch ied e n e r Fo n d s bete i I i g Jn g e n sowi e zu r B Je i lr: g u n g
on einem Bouherrenmodell veronloßt. Diese Berotung erfolgte 

"ni.ni

kostenlos, wobei offen bleiben konn, ob der Beklogte aä rntgutt hierfür
von dritter seite erholten oder ob es durch die-Berechnun! onderer
Leistungen des Beklogten für den Kröger mitobgegolten sein sollte. ln
beiden Follen löge keine unentgelilich Berotung"uoi. D", senot sieht in
dieser entgeltlichen Anlogeb"roirng des Beklogien für den Klöger einen
Geschöftsbesorgungsvertrog {vgl. pälond t,BGü,47.Auf1., $ 625 Anm.3 ol.
Gemöß $$625, 667 BGB folgt Jorous, doß der Beklogte verpflichter isr,
dem Klöger olles herouszugÄben, wos er ous der Gelchoftstesorgrng
erlongt hot.

Aus der eigenen Aufstellung des Beklogten vom 15. 2.lg}Bergibtsich, doß
dem Beklogten im Zu.so m men ho n g m it JerAn lo geberotu n g f u r den Kla ger
46.130,88 DM zugeflossen sind.
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Zur Herousgobe dieses Beiroges gemöß S 662 BGB ist der Beklogte cller-

Jing. nur dänn verpflichtei, w:enn es sich dobei nicht um dos vom Klöger

glt".i"laOe Entgelt für die Berotung hqndelt, sondern um eine sonstige

i"irrung, die dei Beklogte ols Beouftrogter in ErfÜllung seines Auftroges

von einem Dritten erholün hot (Sto u d in glrlWittmo n n, BG B, I 2' Aull', g 667

Rdnr. 6). Hiervon ist der Senot Überzeugi'

Der Beklogte hot zwor behouptet und unter Beweis gestellt, er hobe mit

dem Steue-rberoter P. vereinbort, doß dieser dem Beklogten dessen steuer-

berotende Tötig keit f Ü r Mo ndo nten i m Zuso m men ho n g m it der Zeich n u n g

von FondrbetJiligungen bezohle. Der Senot unterstellt den formellen

Abschluf) einer solchä Vereinborung. Er istober dovon Überzeugt, doD es

sich bei dieserVereinborung um ein Scheingeschöft hondelt, mit dem eine

in Wirklichkeit beobsichtigte Provisionsobrede verdeckt werden sollte

($llZAbs.2 BGB).

Steuerberoter P wor on der Anlogeberotung des Klögers durch den

Äeklogten nicht beteiligt. Er ließ sich nicht beroten. Es sind nicht die gering-

sten A"nholtspunkte ajfrr erkennbor; wesholb er sich hötte verpflichten

sollen, uo. kog"r geschuldete Berotungshonorore on den Beklogten zu

zohlen. Stellt mon d"ogegen ouf die Anlogevermittlung ob, on der P gonz

offensichtlich beteiligi*or, ro gewinnt cjie Zohiung eines Enigelis t.,i' den

Beklogten einen Sin'n. Als Aniogevermiftler, der selbsi hierfÜr Provision

erhi"liworen P. bzw. die hinter ihm stehende Firmo B. on derVermittlung

wei I erer l(u ufi nteressenten seh r i nteressiert. Do s legt den Sch I uß no he' doß

Jer Beklogie und P. in Wohrheit eine Provisionsvereinborung trofen und sie

nur zum s"chein ols Zohlung eines Berotungshonorors bezeichneten'

Hierfür spricht ouch, doD der Beklogte ein ,,Honoror" erholten hoi, dos in

ei nem besti m mten Prozentsotz der Zeich n u n gssu m m e besto n d u nd zu d em

ouch nur donn zu bezohlen wor, wenn der Anlogeinteressent totsöchlich

zeichnete. Beides ist l.ypisch fÜr eine Provisionsobrede, nicht ober fÜr ein

Berotungshonoror eines Steuerberoters. Der Honororonspruch d9t

Steuerberoters ous seiner Berotertötigkeii besteht unobhöngig dovon, ob

sich der Klienienischlieflt, der Berotung ouch zu folgen' DerSteuerberoter

hot ferner; soweit keine besondere vutgrtrngtobrede g.eiroffen worden

ist, Anspiuch ouf die ubliche Vergütung. Die übliche,Vergütung ober

berechnet sich nichi noch einem Prozentsotz der Anlogesumme' Dos

z"igen mit oller Deutlichkeit die eigenen Honororrechnungen des Beklog-

tenldie dieser im vorliegenden Ver{ohren in Zusommenhong mit seiner

Aniogeberotung vorgelJgt hot. Noch $,14 StBGebV und der vor deren

I n kroittreten uon St"örbät"rn zu r GebÜ h ren berech n u n g verwendeten

ALLGO ($ 20) sind GebÜhrenpouscholen nömlich nur donn zulössig,wenn

Gerling lnformotionen fÜr wirtschoftsprÜfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gt6/90

Klögers gefuhrt. Noch der ubernohme der Mehrheii der Gesellschofts-

ontäile .Ind dur Geschöftsführung durch den Klöger om22.7.1986 seizte

die A. GmbH ihren Betrieb zunöchst {ort. Der Klöger hotfe sich vor seinem

iintrin i n die Gesel lschoftvon der g uten Auftro gslo ge d u rch Ei nsichtno h me

in die entsprechenden Vertröge selbst Überzeugt'

Zur Stellung des Konkursontroges om 
'|6..l0.1986 kom es, wie der Klöger in

der mündlichen Verhondlung om ]9.]0.'1989 selbst vorgetrogen hot, erst

Jodurch, dofl ein Houptouftroggeber es verstonden hotte, eine löngst

tottig" Abrechnung immerwieder hinouszuschieben, so doß eine erneute

iiquiiditatskrise eintroi. Diese konnie donn nicht mehr Überwunden

*"raun. Der Konkurs der A. GmbH beruht folglich ouf der Verwirklichung

"in", 
ollg"meinen Risikos, dos ieder, der qm Wirtschoftsleben teilnimmt,

,"fUu,u"trog"n hot und nicht quf Umstönden, die der Verstorbene dem

Klöger hötte mitteilen mÜssen.

Etwos onderes würde nur donn gelten, Wenn der Klöger eine oufgrund

unrrr"i.hunder lnformotionen des Verstorbenen gesund erscheinende

Firmo übernommen hötte, die in Wohrheit bereits im Zeitpunkt der Uber-

nohr" konkursrei{ wor. Dos ist vom Klöger weder vorgetrogen worden

noch den Gesomtumstönden zu entnehmen. ln diesem Folle hötten

7ot'.'trngrun{öhigkeit oder Uberschuldung im Sinne von $ 63 Abs' l GmbH

Gesetibereiis Mitte Juii 198ö voriiegen unci kurz noch der Übett,ol'me

der Firmo durch den Klöger zur siellung des Konkursontroges fÜhren

müssen. Dosworiedoch niihtder Foll.vielmehrkonnte dieGmbH noch bis

zum l6.lO.l986 ihre Tötigkeitfortsetzen. Erst durch eine nichtvorhersehbore

Zohlungsverzögerung durch einen Houptouftroggeber kom es zur

Zo h I u n lsu nfa hig keit u n d do m it zu r Kon ku rsreife'

An dieser Beurteilung vermog ouch die erstmolig in der letzten mÜndlichen

Verh o n d I u n g o m 19. ]0. 1989 o u{gestel lte Beho u ptu n g des Klö gers, weitere

lo0.o0o,- oM in der A. GmbH verloren zu hoben, nichts zu öndern' Der

ftOg"r'hot nicht substontiiert dorgelegt, in welch.em Teitpunkt und in

w"liherW.ise er dieses Geld in die A. GmbH ei ngebrocht ho ben will und

inwieweit eine bereits zu einem frÜheren Zeitpunkt drohende Zohlungs-

u nfohigkeit do mii obgewendei wurde'
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Die Kommer isi nicht der Uberzeugung, do0 die lnformotionen des Ver-
storbenen f ü r die Entscheid u n g des Klögers o usschlo ggebend wo ren. Der
Klögerwor om Erwerb derA. GmbH interessiert, do diese eine possende
Ergönzung zu seinem bisherigen Unternehmen dorstellte. Es kom ihm
weniger ouf hohe Gewinne ols vielmehr dorouf on, eine Firmo zu erwer-
ben und zu führen, die die fur die Montoge der von der bisherigen Firmo
des Klögers hergestellten Anlogen erforderlichen Arbeitskröfte zur Ver-
fügung stellen konnte.

Dem Klöger wor bekonnt, doß sich die A. GmbH in einer Liquiditötskrise
befond. Die Beteiligung des Klögers sollte gerode mit dem Ziel erfolgen,
diese Krise zu überwinden. Dem Klöger wor ferner bekonnt, dol) die
A. GmbH einer stroffen Führung bedurFte. Aus diesem Grunde übernohm
der Klöger die Geschöftsführung und die Mehrheit der Gesellschoffs-
onieile. Folglichworsich der Klögerdorüberim kloren, dcß die Beteiligung
on der A. GmbH nicht ohne Risiko wor. Dofür spricht ouch, doß dos dei
A.GmbH gewöhrte Dorlehen von24.500.- DM durch eine Bürgschoft
gesichert wurde.

Wos die schmiergelder onbelongt, so ist dem Gewinnverwendungs-
nochweis vom 

,l8.7.1986 
zu entnehmen, doß solche in betröchtlictier

Höhe gezohlt wurden. Auch wor dem Klöger, der seit 1979 eine eigene
Moschinenbcufirmo betreibt und mit den Gepflogenheiten der Bronche
vertrout ist, bekonnt, doß die Zohlung von Schmiergeldern nicht unublich
ist. Schließlich hot sich der Klöger über die finonziellen Verhöltnisse der
A. GmbH und der früheren Einzelfirmo M. selbst ein Bild mochen können,
do ihm unter dem l5.7.19$6Vollmochten zur Einholung von Bonkouskünf-
ten erteiltwurden.

Aus den vorgenonnten Umstönden ergibt sich, doß sich der Klöger des
Risikos einer Beteiligung on der A. GmbH durchous bewullt wor. Er konn
sich doher nichi dorouf berufen, doß eine unzureichende ln{ormotion
durch den Verstorbenen für seine Entscheidung ousschloggebend wor.
Selbstwenn derVerstorbene den Klöger über die Höhe der Schmiergeld-
zohlungen und über offene Leistungsbescheide derAOK und der Berufs-
genossenschoft informiert hötfe, wöre lediglich der im Gewinnverwen-
d u n gsn ochweis vom l8.7J986 ousgewiesen e Gewin rr noch u nten zu korri-
gieren gewesen. Dorous hötten sich ober keine zuverlössigen Schlüsse ouf
die Situotion der A. GmbH im Juli 1986 ziehen lossen. lnsbesondere hötfe
sich in bezug ouf die dem Klöger bekonnte Liquiditotskrise der A. GmbH
im Juli 1986 keine Anderung ergeben.

Sch I ieül ich h o ben d ie vom Verstorbenen mög I icherweise verschwiegenen
Umstönde nichtzum Konkurs derA.GmbH und domitzum Schoden des

sie schriftlich vereinbort wurden und zwor für einen Zeitroum von minde-
stens einem Johr: Der Beklogte hot selbst nicht behouptet, eine derortige
Absproche zu r Berech n u n g seiner Beroterho noro re m it dem Klö ger getäf-
fen zu hoben. Auch dos spricht dogegen, doß die Zohlungen äls Beglei-
chung von Beroterhonoror gedocht und gewollt woren, Jos der Kloger
dem Beklogten schuldete.

Vielmehr ist der Senot dovon überzeugt, doß die Zohlungen ols provision

on den Beklogten erfolgten. Doß der aäklogte und p die piovisionszohlun-
gen in Form von ,,Berotungshonororen" zu verdecken suchten, wird ohne
weiteres erklödich, wenn mon berücksichtigt, doß die Annohme von pro-

visionen und öhnlichen Vorteilen mit dem Beruf eines Steuerberoters nicht
vereinbor ist (vgl. hierzu Bonner Hondbuch der Steuerberotung Bond I

$52 StBerG Rdnr: BB3l).

lm übrigen würde selbst donn, wenn P dos Geld nicht ols provision,

sondern ols Berotungshonoror gezohlt hotte, es sich hier nicht um dos
Bewirken der vom Kloger geschuldeten Leistung hondeln (Zohlung des
vereinborten Entgeltsl, sondern um eine sonstige Leistung, r, Jur"n
Herousgobe der Beklogte gemö0 5667 BGB verpflichtet ist.

Dobei konn offen bleiben, ob dos Entgeli fur die Berotung durch ondere
Honorcrrechnungen obgegolten sein sollte oder ob der Klöger dos übli-
che Honoror schuldete. lm ersten Foll steht ohne weiteres fesftoß p dcnn
nicht die geschuldete Leistung bewirkt hötte. lm zweiten Foll triflt dies
gleichfclls zu, denn geschuldetwor-wie derSenot bereits ousgeführt hot
- kein Pouscholhonoror. Selbstwenn es zutröfgwovon derSenoi nichtous-
geht, doß der Beklogte ollgemein mit dem Klöger vereinbort hottg dos
Honoror solle durch einen Dritten beglichen werden, wöre domit diese
Form der Honororzo h lu n g ( Po uscho lhonoro r) n icht verein bo rt gewesen.
Der Beklogte hot selbst nicht behouptet, dem Klöger mitgeteilt iu hoben,
doß er von dritter Seite Honorore erholte, deren Höhe iich noch einem
bestimmten Prozentsotz der Anlogesumme orientieri und zudem nur bei
totsöchlicher Fondszeichnung onfollen sollte. Es erübrigtsich desholb, der
Froge nochzugehen, ob die Porteien überhoupt über die Froge der
Honororzohlung durch einen Driten gesprochen hoben und derkloger
hiermit einversto nden wo r.

Der H ero usgo beo nspruch d es Klö gers g em öß g 667 BGBist n ichtveriö h ri.
Der kurzen Veriöhrungsfrist des $68 StBerG unterliegen lediglich Scho-
denersotzonsprüche des Auftroggebers gegen den Steuerberoter. Für
Herousgobeonsprüche noch $662 BGB gilt dogegen die 3Oiöhrige
Veriöhrungsfrist des $195 BGB (Polondt o.o.O. $ 662 Anm. 4 d).
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Hoftung des Steuerberolers
- Steuerberotung u nd Anlogenberotung

- Kousolitöt zwischen Pflichverletzung und Schoden
(LG Duisburg Urt.v. 9. 11. 1989 - 9 O 97/8Bl

Ohne Erfolg bleibi ouch der Einwond des Beklogten, er sei nichi zur

Herousgobä des in der Summe von 46.130,88 DM entholtenen Mehrwert-

steuerqiteils verpflichtet, den er on dos Finonzomt obgef Ührt hobe' Noch

S667 BGB ist der Auftrognehmer verpflichtet, dos Erlongte uneinge-

schrönkt on den Auftroggeter herouszugeben' Hinzu kommt, doß es sich

bei den Zohlungen um Provisionen und nicht um die Begleichung von

Be rotu n g s h o n o Ä r" n d u rch ei n e n D ritten g e h o n d elt h ot. Me h rwertsieu er-

pflichtig:hierfür wor iedenfolls nicht der Klöger; sondern der Beklogte

selbst.

Sieuerberotervertro g verletzt hot, ko n n letztl ich do h insteh en. J edenfo I ls

fehlt es on dem erforderlichen Zusommenhong zwischen einer solchen

PflichVerletzung und dem beim Klöger eingetretenen Schoden.

Der Umfong der Pflichten eines Steuerberoters ergibi sich ous der ous den

ieweiligen Umstönden des Einzelfolles obzuleitenden Vereinborung.

brundtätrlich ist der Steuerberqter nurverpflichtet, in steuerlicher Hinsicht

und nicht in wirtschqftlicher Hinsicht zu beroten. Etwos onderes gili donn,

wenn eine Anlogenberotung vereinbort wurde. Unstreitig wor der Ver-

storbene seil1979 ols Steuerberoter in umfossenderWeise fur die steuer-

lichen Belonge des Klögers zusiöndig. Ob er ihn dorÜber hinous ouch ouf

wirtschoftlichem Gebiet beroten hot, ist zwischen den Porieien streitig.

Streitig istferner,ob derVerstorbene den Klögerlediglich ouf dieA. GmbH

oufmerksom gemochi oder dorÜber hinous eine Beteiligung dringend

empfohlen und die Gewinnerwortung posiiiv dorgesiellt hot. Diese Punkte

bedurfen keiner Klörung. Denn der steuerliche Beroter ist ouch im Rohmen

seiner ollgemeinen Vertrogspflichten, seinen Mondonten vor Schoden zu

bewohren, geholten, ouf etwoige wirtschqftliche Fehlentscheidungen donn

hinzuweisen, wenn diese offen zu Toge liegen (BGH NJW-RR 1987,5.1375,

13761. Dos gilt insbesondere donn, wenn wie hier der Verstorbene den

Klöger ouf die Beteiligungsmöglichkeiten on der A. GmbH hingewiesen
r r ..r | , r- l, - wlr.-^-Lati^.^,..--J^ :^.J^* ^.,J^^n^.^,i^^hOIUnO dOfUOef nlnOUSIUf Uell Nlugtrl lullV vvvr\re, rr ruerrrsr ver rvvvYrr rr I

verwendungsnochweis vom 18.7.1986 erstellte. Der Verstorbene wor olso

in iedem.Folle verpflichtet, olle ihm bekonnten Umstönde, die eine Betei-

ligung c{e.s Klögers qn der A.GmbH ols eindeutige wirtschoftliche Fehl-

entscheidung erscheinen lief)en, zu offenboren. So hötte derVerstorbene

den Klöger äuf versteckte Schmiergeldzohlungen und offene Leistungs-

bescheide der Soziolversicherungströger hinweisen mÜssen, soweit sie

ihm bekonntworen.

Ob der Verstorbene seine Vertrogspflichten in der vorgenonnten Weise

verletzt hot, konn dohinstehen. Selbst wenn mon eine solche Pflicht-

verletzung onnimmt, ist diese iedenfolls nicht ursöchlich fur den beim

Klöger eingetreienen Schoden.

Bei der Froge des Zusommenhongs zwischen PflichVerletzung und

Schoden ist nicht nur dorouf obzustellen, doß der Klöger sich bei voll-

stöndiger lnformotion durch den Verstorbenen möglicherweise gor nichi

erst on der A. GmbH beteiligt hötte. Es ist vielmehr erforderlich, doß die

vom Verstorbenen erteilten lnformotionen fÜr die Entscheidung des

Klögers, sich zu beteiligen, ousschloggebend wqren und die vom Verstor-

benen verschwiegenen Umstönde zum Konkurs der A. GmbH geführt

hqben. Beides isi nicht der Foll.

Leitsötze (d.Verf.),

l. Grundsötzlich ist der Steuerberoter nsrverpflichtet in sieuerlicher und

nicht in wirtschoftlicher Hinsicht zu beroten.

2. Auch im Rohmen steuerlicher Beroiung istderMondonivorSchoden zu

bewohren, so doß ouf wirtschoftliche Fehlentscheidungen donn hinzu-

weisen ist, wenn diese offenkundig sind.

3. Ein Kousolzusommenhong zwischen einem Berotungsfehler und dem

Schoden des Mondonien setztvorous, dofl die gegebene Berotung f Ür

die Entscheidung des Mondonten ursöchlich wor und die vom Steuer-

beroier verschwiegenen Umsiönde zum Konkurs der Beteiligungs-

gesellschoft gefuh* ho ben.

Aus den Gründen:

Dem Klöger stehi kein Anspruch ouf Schodenersotz gegen die Beklogte

zu.

Ein solcher Anspruch ergibt sich insbesondere nicht ous einer positiven

Verirogsverletzung des seinerzeit zwischen dem Klöger und dem Verstor-

benen- bestehendLn Steuerberotervertro ges. Ein solcher Anspruch setzt

dos Vorliegen einer schuldhoften PflichVerletzung des Versiorbenen und

den Eintritt eines ouf der PflichVerletzung beruhenden Schodens vorous.

Ob und in welchem Umfong der Verstorbene seine Pflichten ous dem
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Hoftung des Steuerberolers
- Steuerberotung u nd Anlogenberotung

- Kousolitöt zwischen Pflichverletzung und Schoden
(LG Duisburg Urt.v. 9. 11. 1989 - 9 O 97/8Bl

Ohne Erfolg bleibi ouch der Einwond des Beklogten, er sei nichi zur

Herousgobä des in der Summe von 46.130,88 DM entholtenen Mehrwert-

steuerqiteils verpflichtet, den er on dos Finonzomt obgef Ührt hobe' Noch

S667 BGB ist der Auftrognehmer verpflichtet, dos Erlongte uneinge-

schrönkt on den Auftroggeter herouszugeben' Hinzu kommt, doß es sich

bei den Zohlungen um Provisionen und nicht um die Begleichung von

Be rotu n g s h o n o Ä r" n d u rch ei n e n D ritten g e h o n d elt h ot. Me h rwertsieu er-

pflichtig:hierfür wor iedenfolls nicht der Klöger; sondern der Beklogte

selbst.

Sieuerberotervertro g verletzt hot, ko n n letztl ich do h insteh en. J edenfo I ls

fehlt es on dem erforderlichen Zusommenhong zwischen einer solchen

PflichVerletzung und dem beim Klöger eingetretenen Schoden.

Der Umfong der Pflichten eines Steuerberoters ergibi sich ous der ous den

ieweiligen Umstönden des Einzelfolles obzuleitenden Vereinborung.

brundtätrlich ist der Steuerberqter nurverpflichtet, in steuerlicher Hinsicht

und nicht in wirtschqftlicher Hinsicht zu beroten. Etwos onderes gili donn,

wenn eine Anlogenberotung vereinbort wurde. Unstreitig wor der Ver-

storbene seil1979 ols Steuerberoter in umfossenderWeise fur die steuer-

lichen Belonge des Klögers zusiöndig. Ob er ihn dorÜber hinous ouch ouf

wirtschoftlichem Gebiet beroten hot, ist zwischen den Porieien streitig.

Streitig istferner,ob derVerstorbene den Klögerlediglich ouf dieA. GmbH

oufmerksom gemochi oder dorÜber hinous eine Beteiligung dringend

empfohlen und die Gewinnerwortung posiiiv dorgesiellt hot. Diese Punkte

bedurfen keiner Klörung. Denn der steuerliche Beroter ist ouch im Rohmen

seiner ollgemeinen Vertrogspflichten, seinen Mondonten vor Schoden zu

bewohren, geholten, ouf etwoige wirtschqftliche Fehlentscheidungen donn

hinzuweisen, wenn diese offen zu Toge liegen (BGH NJW-RR 1987,5.1375,

13761. Dos gilt insbesondere donn, wenn wie hier der Verstorbene den

Klöger ouf die Beteiligungsmöglichkeiten on der A. GmbH hingewiesen
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verwendungsnochweis vom 18.7.1986 erstellte. Der Verstorbene wor olso

in iedem.Folle verpflichtet, olle ihm bekonnten Umstönde, die eine Betei-

ligung c{e.s Klögers qn der A.GmbH ols eindeutige wirtschoftliche Fehl-

entscheidung erscheinen lief)en, zu offenboren. So hötte derVerstorbene

den Klöger äuf versteckte Schmiergeldzohlungen und offene Leistungs-

bescheide der Soziolversicherungströger hinweisen mÜssen, soweit sie

ihm bekonntworen.

Ob der Verstorbene seine Vertrogspflichten in der vorgenonnten Weise

verletzt hot, konn dohinstehen. Selbst wenn mon eine solche Pflicht-

verletzung onnimmt, ist diese iedenfolls nicht ursöchlich fur den beim

Klöger eingetreienen Schoden.

Bei der Froge des Zusommenhongs zwischen PflichVerletzung und

Schoden ist nicht nur dorouf obzustellen, doß der Klöger sich bei voll-

stöndiger lnformotion durch den Verstorbenen möglicherweise gor nichi

erst on der A. GmbH beteiligt hötte. Es ist vielmehr erforderlich, doß die

vom Verstorbenen erteilten lnformotionen fÜr die Entscheidung des

Klögers, sich zu beteiligen, ousschloggebend wqren und die vom Verstor-

benen verschwiegenen Umstönde zum Konkurs der A. GmbH geführt

hqben. Beides isi nicht der Foll.

Leitsötze (d.Verf.),

l. Grundsötzlich ist der Steuerberoter nsrverpflichtet in sieuerlicher und

nicht in wirtschoftlicher Hinsicht zu beroten.

2. Auch im Rohmen steuerlicher Beroiung istderMondonivorSchoden zu

bewohren, so doß ouf wirtschoftliche Fehlentscheidungen donn hinzu-

weisen ist, wenn diese offenkundig sind.

3. Ein Kousolzusommenhong zwischen einem Berotungsfehler und dem

Schoden des Mondonien setztvorous, dofl die gegebene Berotung f Ür

die Entscheidung des Mondonten ursöchlich wor und die vom Steuer-

beroier verschwiegenen Umsiönde zum Konkurs der Beteiligungs-

gesellschoft gefuh* ho ben.

Aus den Gründen:

Dem Klöger stehi kein Anspruch ouf Schodenersotz gegen die Beklogte

zu.

Ein solcher Anspruch ergibt sich insbesondere nicht ous einer positiven

Verirogsverletzung des seinerzeit zwischen dem Klöger und dem Verstor-

benen- bestehendLn Steuerberotervertro ges. Ein solcher Anspruch setzt

dos Vorliegen einer schuldhoften PflichVerletzung des Versiorbenen und

den Eintritt eines ouf der PflichVerletzung beruhenden Schodens vorous.

Ob und in welchem Umfong der Verstorbene seine Pflichten ous dem
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Die Kommer isi nicht der Uberzeugung, do0 die lnformotionen des Ver-
storbenen f ü r die Entscheid u n g des Klögers o usschlo ggebend wo ren. Der
Klögerwor om Erwerb derA. GmbH interessiert, do diese eine possende
Ergönzung zu seinem bisherigen Unternehmen dorstellte. Es kom ihm
weniger ouf hohe Gewinne ols vielmehr dorouf on, eine Firmo zu erwer-
ben und zu führen, die die fur die Montoge der von der bisherigen Firmo
des Klögers hergestellten Anlogen erforderlichen Arbeitskröfte zur Ver-
fügung stellen konnte.

Dem Klöger wor bekonnt, doß sich die A. GmbH in einer Liquiditötskrise
befond. Die Beteiligung des Klögers sollte gerode mit dem Ziel erfolgen,
diese Krise zu überwinden. Dem Klöger wor ferner bekonnt, dol) die
A. GmbH einer stroffen Führung bedurFte. Aus diesem Grunde übernohm
der Klöger die Geschöftsführung und die Mehrheit der Gesellschoffs-
onieile. Folglichworsich der Klögerdorüberim kloren, dcß die Beteiligung
on der A. GmbH nicht ohne Risiko wor. Dofür spricht ouch, doß dos dei
A.GmbH gewöhrte Dorlehen von24.500.- DM durch eine Bürgschoft
gesichert wurde.

Wos die schmiergelder onbelongt, so ist dem Gewinnverwendungs-
nochweis vom 

,l8.7.1986 
zu entnehmen, doß solche in betröchtlictier

Höhe gezohlt wurden. Auch wor dem Klöger, der seit 1979 eine eigene
Moschinenbcufirmo betreibt und mit den Gepflogenheiten der Bronche
vertrout ist, bekonnt, doß die Zohlung von Schmiergeldern nicht unublich
ist. Schließlich hot sich der Klöger über die finonziellen Verhöltnisse der
A. GmbH und der früheren Einzelfirmo M. selbst ein Bild mochen können,
do ihm unter dem l5.7.19$6Vollmochten zur Einholung von Bonkouskünf-
ten erteiltwurden.

Aus den vorgenonnten Umstönden ergibt sich, doß sich der Klöger des
Risikos einer Beteiligung on der A. GmbH durchous bewullt wor. Er konn
sich doher nichi dorouf berufen, doß eine unzureichende ln{ormotion
durch den Verstorbenen für seine Entscheidung ousschloggebend wor.
Selbstwenn derVerstorbene den Klöger über die Höhe der Schmiergeld-
zohlungen und über offene Leistungsbescheide derAOK und der Berufs-
genossenschoft informiert hötfe, wöre lediglich der im Gewinnverwen-
d u n gsn ochweis vom l8.7J986 ousgewiesen e Gewin rr noch u nten zu korri-
gieren gewesen. Dorous hötten sich ober keine zuverlössigen Schlüsse ouf
die Situotion der A. GmbH im Juli 1986 ziehen lossen. lnsbesondere hötfe
sich in bezug ouf die dem Klöger bekonnte Liquiditotskrise der A. GmbH
im Juli 1986 keine Anderung ergeben.

Sch I ieül ich h o ben d ie vom Verstorbenen mög I icherweise verschwiegenen
Umstönde nichtzum Konkurs derA.GmbH und domitzum Schoden des

sie schriftlich vereinbort wurden und zwor für einen Zeitroum von minde-
stens einem Johr: Der Beklogte hot selbst nicht behouptet, eine derortige
Absproche zu r Berech n u n g seiner Beroterho noro re m it dem Klö ger getäf-
fen zu hoben. Auch dos spricht dogegen, doß die Zohlungen äls Beglei-
chung von Beroterhonoror gedocht und gewollt woren, Jos der Kloger
dem Beklogten schuldete.

Vielmehr ist der Senot dovon überzeugt, doß die Zohlungen ols provision

on den Beklogten erfolgten. Doß der aäklogte und p die piovisionszohlun-
gen in Form von ,,Berotungshonororen" zu verdecken suchten, wird ohne
weiteres erklödich, wenn mon berücksichtigt, doß die Annohme von pro-

visionen und öhnlichen Vorteilen mit dem Beruf eines Steuerberoters nicht
vereinbor ist (vgl. hierzu Bonner Hondbuch der Steuerberotung Bond I

$52 StBerG Rdnr: BB3l).

lm übrigen würde selbst donn, wenn P dos Geld nicht ols provision,

sondern ols Berotungshonoror gezohlt hotte, es sich hier nicht um dos
Bewirken der vom Kloger geschuldeten Leistung hondeln (Zohlung des
vereinborten Entgeltsl, sondern um eine sonstige Leistung, r, Jur"n
Herousgobe der Beklogte gemö0 5667 BGB verpflichtet ist.

Dobei konn offen bleiben, ob dos Entgeli fur die Berotung durch ondere
Honorcrrechnungen obgegolten sein sollte oder ob der Klöger dos übli-
che Honoror schuldete. lm ersten Foll steht ohne weiteres fesftoß p dcnn
nicht die geschuldete Leistung bewirkt hötte. lm zweiten Foll triflt dies
gleichfclls zu, denn geschuldetwor-wie derSenot bereits ousgeführt hot
- kein Pouscholhonoror. Selbstwenn es zutröfgwovon derSenoi nichtous-
geht, doß der Beklogte ollgemein mit dem Klöger vereinbort hottg dos
Honoror solle durch einen Dritten beglichen werden, wöre domit diese
Form der Honororzo h lu n g ( Po uscho lhonoro r) n icht verein bo rt gewesen.
Der Beklogte hot selbst nicht behouptet, dem Klöger mitgeteilt iu hoben,
doß er von dritter Seite Honorore erholte, deren Höhe iich noch einem
bestimmten Prozentsotz der Anlogesumme orientieri und zudem nur bei
totsöchlicher Fondszeichnung onfollen sollte. Es erübrigtsich desholb, der
Froge nochzugehen, ob die Porteien überhoupt über die Froge der
Honororzohlung durch einen Driten gesprochen hoben und derkloger
hiermit einversto nden wo r.

Der H ero usgo beo nspruch d es Klö gers g em öß g 667 BGBist n ichtveriö h ri.
Der kurzen Veriöhrungsfrist des $68 StBerG unterliegen lediglich Scho-
denersotzonsprüche des Auftroggebers gegen den Steuerberoter. Für
Herousgobeonsprüche noch $662 BGB gilt dogegen die 3Oiöhrige
Veriöhrungsfrist des $195 BGB (Polondt o.o.O. $ 662 Anm. 4 d).
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Zur Herousgobe dieses Beiroges gemöß S 662 BGB ist der Beklogte cller-

Jing. nur dänn verpflichtei, w:enn es sich dobei nicht um dos vom Klöger

glt".i"laOe Entgelt für die Berotung hqndelt, sondern um eine sonstige

i"irrung, die dei Beklogte ols Beouftrogter in ErfÜllung seines Auftroges

von einem Dritten erholün hot (Sto u d in glrlWittmo n n, BG B, I 2' Aull', g 667

Rdnr. 6). Hiervon ist der Senot Überzeugi'

Der Beklogte hot zwor behouptet und unter Beweis gestellt, er hobe mit

dem Steue-rberoter P. vereinbort, doß dieser dem Beklogten dessen steuer-

berotende Tötig keit f Ü r Mo ndo nten i m Zuso m men ho n g m it der Zeich n u n g

von FondrbetJiligungen bezohle. Der Senot unterstellt den formellen

Abschluf) einer solchä Vereinborung. Er istober dovon Überzeugt, doD es

sich bei dieserVereinborung um ein Scheingeschöft hondelt, mit dem eine

in Wirklichkeit beobsichtigte Provisionsobrede verdeckt werden sollte

($llZAbs.2 BGB).

Steuerberoter P wor on der Anlogeberotung des Klögers durch den

Äeklogten nicht beteiligt. Er ließ sich nicht beroten. Es sind nicht die gering-

sten A"nholtspunkte ajfrr erkennbor; wesholb er sich hötte verpflichten

sollen, uo. kog"r geschuldete Berotungshonorore on den Beklogten zu

zohlen. Stellt mon d"ogegen ouf die Anlogevermittlung ob, on der P gonz

offensichtlich beteiligi*or, ro gewinnt cjie Zohiung eines Enigelis t.,i' den

Beklogten einen Sin'n. Als Aniogevermiftler, der selbsi hierfÜr Provision

erhi"liworen P. bzw. die hinter ihm stehende Firmo B. on derVermittlung

wei I erer l(u ufi nteressenten seh r i nteressiert. Do s legt den Sch I uß no he' doß

Jer Beklogie und P. in Wohrheit eine Provisionsvereinborung trofen und sie

nur zum s"chein ols Zohlung eines Berotungshonorors bezeichneten'

Hierfür spricht ouch, doD der Beklogte ein ,,Honoror" erholten hoi, dos in

ei nem besti m mten Prozentsotz der Zeich n u n gssu m m e besto n d u nd zu d em

ouch nur donn zu bezohlen wor, wenn der Anlogeinteressent totsöchlich

zeichnete. Beides ist l.ypisch fÜr eine Provisionsobrede, nicht ober fÜr ein

Berotungshonoror eines Steuerberoters. Der Honororonspruch d9t

Steuerberoters ous seiner Berotertötigkeii besteht unobhöngig dovon, ob

sich der Klienienischlieflt, der Berotung ouch zu folgen' DerSteuerberoter

hot ferner; soweit keine besondere vutgrtrngtobrede g.eiroffen worden

ist, Anspiuch ouf die ubliche Vergütung. Die übliche,Vergütung ober

berechnet sich nichi noch einem Prozentsotz der Anlogesumme' Dos

z"igen mit oller Deutlichkeit die eigenen Honororrechnungen des Beklog-

tenldie dieser im vorliegenden Ver{ohren in Zusommenhong mit seiner

Aniogeberotung vorgelJgt hot. Noch $,14 StBGebV und der vor deren

I n kroittreten uon St"örbät"rn zu r GebÜ h ren berech n u n g verwendeten

ALLGO ($ 20) sind GebÜhrenpouscholen nömlich nur donn zulössig,wenn
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Klögers gefuhrt. Noch der ubernohme der Mehrheii der Gesellschofts-

ontäile .Ind dur Geschöftsführung durch den Klöger om22.7.1986 seizte

die A. GmbH ihren Betrieb zunöchst {ort. Der Klöger hotfe sich vor seinem

iintrin i n die Gesel lschoftvon der g uten Auftro gslo ge d u rch Ei nsichtno h me

in die entsprechenden Vertröge selbst Überzeugt'

Zur Stellung des Konkursontroges om 
'|6..l0.1986 kom es, wie der Klöger in

der mündlichen Verhondlung om ]9.]0.'1989 selbst vorgetrogen hot, erst

Jodurch, dofl ein Houptouftroggeber es verstonden hotte, eine löngst

tottig" Abrechnung immerwieder hinouszuschieben, so doß eine erneute

iiquiiditatskrise eintroi. Diese konnie donn nicht mehr Überwunden

*"raun. Der Konkurs der A. GmbH beruht folglich ouf der Verwirklichung

"in", 
ollg"meinen Risikos, dos ieder, der qm Wirtschoftsleben teilnimmt,

,"fUu,u"trog"n hot und nicht quf Umstönden, die der Verstorbene dem

Klöger hötte mitteilen mÜssen.

Etwos onderes würde nur donn gelten, Wenn der Klöger eine oufgrund

unrrr"i.hunder lnformotionen des Verstorbenen gesund erscheinende

Firmo übernommen hötte, die in Wohrheit bereits im Zeitpunkt der Uber-

nohr" konkursrei{ wor. Dos ist vom Klöger weder vorgetrogen worden

noch den Gesomtumstönden zu entnehmen. ln diesem Folle hötten

7ot'.'trngrun{öhigkeit oder Uberschuldung im Sinne von $ 63 Abs' l GmbH

Gesetibereiis Mitte Juii 198ö voriiegen unci kurz noch der Übett,ol'me

der Firmo durch den Klöger zur siellung des Konkursontroges fÜhren

müssen. Dosworiedoch niihtder Foll.vielmehrkonnte dieGmbH noch bis

zum l6.lO.l986 ihre Tötigkeitfortsetzen. Erst durch eine nichtvorhersehbore

Zohlungsverzögerung durch einen Houptouftroggeber kom es zur

Zo h I u n lsu nfa hig keit u n d do m it zu r Kon ku rsreife'

An dieser Beurteilung vermog ouch die erstmolig in der letzten mÜndlichen

Verh o n d I u n g o m 19. ]0. 1989 o u{gestel lte Beho u ptu n g des Klö gers, weitere

lo0.o0o,- oM in der A. GmbH verloren zu hoben, nichts zu öndern' Der

ftOg"r'hot nicht substontiiert dorgelegt, in welch.em Teitpunkt und in

w"liherW.ise er dieses Geld in die A. GmbH ei ngebrocht ho ben will und

inwieweit eine bereits zu einem frÜheren Zeitpunkt drohende Zohlungs-

u nfohigkeit do mii obgewendei wurde'
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Fehlerhofie Anlogeberotung
- An I o g e be rotu n g d u rc h M ito rbeite r/Ste u erfo ch g e h i lfen

- Duldungsvollmocht

- Gorontieverirog
(LG Köln Ur1.v.22.6.1988 -20 O 5417/B7l

Provisionsgeschöfle
- Herousgobepflicht
(OLG Koblen z l)rr.v. t6. 3. t9B9 - S U 1334/Bg, nrkry StB l9B? 4O9t

Leitsötze

Leitsötze (d.Verf.)'

I . Der steuerberoter hoftet f ü r eine feh lerhoffe An ro geem pfeh lu n g seines
Mitorbeiters nur,wenn dieser in seinem Auftroge oder in VollmJchtvon
ihm gehondelt hot. Andernfolls konn eine Hoftung des steuerberoters
nur beim Vorliegen einer Duldungsvollrnochtgegeben sein. Diese setzt
die Kenntnis des Steuerberoters vorous, doß der Mitorbeiter ols
Anlogeberoter und gleichzeitig ols sein Mitorbeiter ouftrot.

2. Der Abschluß eines Gorontievertroges verlongt die Zusoge, für einen
bestim mten Erfol g oh ne Rücksicht o uf sein Versch u lden, diJU rsöch I ich-
keit seines Verholtens bzw. den Grund f ür den Nichteintritt des Erfolges
einstehen zu wollen.
Wegen des ollgemein bekonnten Risikos derAnerkennung von verlust-
zuweisungen durch die Finonzbehörde ist eine derort weitgehende
Einstondspflicht i. d. R. nicht gewollt.

Aus den Gründen:

Der Klöger hot gegen die Beklogten weder einen Anspruch ouf Zohlung
von 7.168,- DM nebst Zinsen, noch sind die Beklogten verpflichtet, deÄ
Klöger einen schoden von 114.960,- DM zu ersetzeÄ, wenn di" nugätiuun
Feststellungsbescheide für den Fonds 17 für die Johre lgz8 bis t9äs des
Finonzo mtes M. bestondskröftig werden.

Der Klöger hot keinen Anspruch gegen die Beklogte zul.

Es ist zunöchst zu unterscheiden, zwischen dem Rot, eine Steuererspornis
onzustreben durch eine zu Verlustzuweisungen führende Beteiligung und
der konkreten Empfehlung einer Beieiligung on dem Fonds lZ

Soweit die Beklogle zu 1., vertreten durch den Beklogten zu 2. ols ihren
Mitorbeite[ einen ollgemeinen Rot zu einem solchen Weg zur Steuer-
erspornis gegeben hoben mog, wird dies vom Klöger nicht beonstondet
und leiiet er dorous Schodenersotzonsprüche nicht her:

I ' Die Annohme von Provisionen und öhnlichen Vorteilen, gleichviel unter
welchen Bezeichnungen sie gewöhrt werden, drr.'h einen steuer-
beroier ous der Anlogevermittlung für einen Mondonten ist mit dem
Beruf eines steuerberoters nicht vereinbor ($ 52 stBerGr.

2. zohlt ein Anlogevermittler einem steuerberoter Vergütungen für die
vermittlung von Anlogen seines Mondonten, die sich"nochlinem pro_
zentuolen Verhöltnis des Wertes der vermitfelten Anlogen richten, so
liegt dorin - ein entsprechendes Auffrogsverhöltnis vorousgesetzt- ein
entgeltlicher Geschöftsbesorgungru"rtrog. Der steuerbäroter ist in
einem derortigen Follgem. s$625, 667 BG}verpflichiet, seinem Mon_
donten die von dritter seite gezohlte Vergütung herouszugeben.

3. Die ver[ö h ru n gsfrist des Hero usgo beo nspruches richtet sich n icht noch
der kürzeren Frist noch $68 siBerG, sändern es gilt die 3olohrige
Veriöhrungsfrist des S 195 BGB.

Aus den Gründen:

Unstreitig hot der Beklogte dem Klöger Anlogeempfehlungen gegeben
u n d i h n zu m Ko uf ve rs ch ied e n e r Fo n d s bete i I i g Jn g e n sowi e zu r B Je i lr: g u n g
on einem Bouherrenmodell veronloßt. Diese Berotung erfolgte 

"ni.ni

kostenlos, wobei offen bleiben konn, ob der Beklogte aä rntgutt hierfür
von dritter seite erholten oder ob es durch die-Berechnun! onderer
Leistungen des Beklogten für den Kröger mitobgegolten sein sollte. ln
beiden Follen löge keine unentgelilich Berotung"uoi. D", senot sieht in
dieser entgeltlichen Anlogeb"roirng des Beklogien für den Klöger einen
Geschöftsbesorgungsvertrog {vgl. pälond t,BGü,47.Auf1., $ 625 Anm.3 ol.
Gemöß $$625, 667 BGB folgt Jorous, doß der Beklogte verpflichter isr,
dem Klöger olles herouszugÄben, wos er ous der Gelchoftstesorgrng
erlongt hot.

Aus der eigenen Aufstellung des Beklogten vom 15. 2.lg}Bergibtsich, doß
dem Beklogten im Zu.so m men ho n g m it JerAn lo geberotu n g f u r den Kla ger
46.130,88 DM zugeflossen sind.
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für,,div. Schriftverkehr * Berotungen" (600 DM ohne Mehrwertsteuer).

lnsoweit konn die Wertongobe des Beklogien 174.632 DM) zu seinen

Gunsien ols richtig unterstellt werden, im Übrigen ist die Rechnung

iedoch nichi unwesentlich zu korrigieren.

Es fehlt ouch im Rohmen dieser Rechnung on einer erlöuternden

Begründung fur die Berechtigung einer 12/10-Gebuht olso einer

oeur;nr oblrholb der Mittelgebühr vonT/10. Hinsichtlich der,,Lohn-

obrechnungen" ist wiederu m die vo m Beklo gten o n gewo ndte GebÜ h-

renvorschrift nicht in der vorgeschriebenen Weise mitgeteilt. Die

Gebuhr für ,,Schrifverkeh/' und ,,Berotungen" ist mit einem Pousch-

betrog ongegeben, dessen Berechtigung gleichfolls nicht erlöuterf ist.

4. Abschlußorbeiten und Steuererklörungen ftir 1986:

Die von ihm für die Abschlußorbeiten 1986 und verschiedene Steuer-

erklörungen 1986 verlongten GebÜhren hot der Beklogte in seiner

Rechnung vom 29.4.1988 - erneuert mit gleichortiger Rechnung vom

17.4.1989 -zusommengestellt (Endbetrog,l.B33,l2 DMl. Bei der uber'

prüfung dieser Rechnung konn wiederum die Weriongobe fur die

^.r . r .r rlf\D rlrrz t-\A ll -..^..^^r^^ .J^- A^tl^^ta^ alc riah-
Dllonzlgrungsoroeltgn il7Q.v7(J vtvtt Lvvvt r)rer I uer ueNrvvrv,

tig unterstelltwerden, im Übrigen hoter hinsichtlich derGebÜhren fÜrdie

Sieuererkla ru n gen ieweils d ie Mi ndesiwerte o n gesetzt' Der Verg leich

cler vom Klögär ongesetzten Gebühren mit den ieweiligen Mittel-

gebühren zeigt, doß der Beklogte die MittelgebÜhren lediglich in einem

Folle überschiitten hot, und zwor bei der Einkommensteuererklörung'

Für diese berechnet er nömlich eine GebÜhr von 5/lO, wöhrend die

Mifielgebühr noch $ 24 Abs. I Nr. I StBGebV 3,5/10 betrögi (Rohmen-

gebüh-r, l/lO bis 6/10l. Die Berechtigung einer Uberschreitung der

Mittelgebähr ist ouch hier nicht dorgeton, die erwöhnte Rechnung ist

demgemö0 in diesem Punkt zu korrigieren.

Soweii der Beklogle zu2. konkret die Beteiligung om Fonds 1Z empfohlen

hot, beho u ptet der Klöger n icht, doß d ies i m Auftroge u nd i n Vol I mo cht der

Beklogien zu 1. geschehen sei.

Eine Hqftung der Beklogten zu 1. fÜr den geltend gemochten Schqden

könnte desholb insoweit nur gegeben sein, wenn dos Vorliegen einer

Duldungsvollmqcht onzunehmen wöre. Dos wÜ rde voro ussetzen, dofl der

Beklo gten zu l. n icht n u r d ie Nebentötig keii d es Beklo gte n zu 2.o ls An lo ge-

beroter bekonntwo6 sondern do0 der Beklogten zu l. oußerdem bekonnt

wor, doß der Beklogle zu 2. bei dieser Nebentöiigkeit diese gegenÜber

den Klienten der Beklo gten zu 1. nicht offen bo rte, sondern o uch i nsoweit o ls

Mitorbeiter der Beklogten zu l. ouftrot und die Beklogte zu l. dieses gedul-

det hötte. Dies hot der Klöger nicht dorgeton.

Schon derVortrog des Klögers, der Beklogie zv2.hobe seine Tötigkeit ols

Anlogeberoter nichi klorgestellt, ist ongesichts der unstreitigen Totsoche,

doß der Beklogle zu2.in dervom Klöger u nterzeichneten Beitrittserklöru ng

ousdrücklich persönlich ols Anlogeberoter oufgefÜhrt ist, wenig Überzeu-

gend. Für den Umstond ober, doß die Beklogte zu l. von einem insoweit

Ätwo unredlichen oder ouch nur mißverstöndlichen Verholten des Beklog-

ten zu 2. gewu0t und dieses geduldet hobe, ist gor nichts vorgetrogen; es

wird dies nicht einmol ousdrÜcklich behouptet'

Fü r einen Anspruch gegen die Beklo gte zu l. feh lt es m ith in i nsoweit o n einer

Rechtsgrundloge.

Der Klö ger hot o uch keinen Anspruch o us positiver Vertro gsverletzu n g des

Steuerberotervertroges oder eines besonderen Auftrogsvertroges mit den

Beklogten über die steuerliche Sicherheit der Beteiligung om Fonds ll
denn selbst wenn ein Auskunftsvertrog zustondegekommen und verletzi

sein sollie, so fehlt es on einem Verschulden der Beklogten.

Bei den behoupteten Auskünften hoben die Beklogten nichi die im Verkehr

erforderliche Sorgfolt verletzt. Fohrlössigkeit scheidet ous, wenn eine
prüfung des Prospektes der Abschreibungsgesellschoft die Plousibilitat

der steuerlichen Konstruktion und der dodurch zu erwortenden Verlusi-

zuweisungen ergeben hot. Denn es ist ein ollgemein bekonntes Risiko,

doß nicht vorqus feststeht, ob die Verlustzuweisungen bei der Beteiligung

on einer Abschreibungsgesellschoft von der zustöndigen Finonzbehörde

letztendlich onerkonnt werden. Dos Wissen um dieses Risiko konnien die

Beklogten beim Klöger voroussetzen, zumol dieser selbst in der Vergon-

genheit durch Beteiligungen erhebliche Nochteile erfqhren hotte und die

iteuerliche Unsicherheii ouch in dem Prospeki in Form eines Hoftungs-

ousschlusses erwöhnt wor. Dofl mit derienigen Entwicklung von Rechi-

sprechung und Verwoltungsproxis, die letztlich zu dem fÜr den Klöger

ilB
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unbefriedigenden Ergebnis geführt hot, im Zeitpunkt der Berotung im
Herbst l9ZB nicht bereits gerechnet werden mußte, ergibt sich schon
dorous, doß die Finonzverwoltung ihren vom Klöger vorgelegten nego-
tiven Feststellungsbescheid für dos Kolender[ohr l9B0 ouf eine Entschei-
dung des Großen Senots des Bundesfinonzhofs stützt, die erst om
15. 6. l9B4 erg o n gen u n d erst i m Bu ndessteuerblott l9B4 veröffentlicht wor-
den ist (BStBl 84, Teil 25.7511lr.

Der Klogeonspruch ist ouch gegenüber dem Beklogten zu 2. ouch nicht
ous onderen Rechtsgründen gerechtferiigt.

Der Klöger hot keinen Anspruch ous einem mitdem Beklogten zu2.obge-
sch lossenen Gorontievertrog des I n h o lts, do0 d ieser f ü r d ie Reo lisotion der
erwo rteten Verl usizuweisu n gen einzustehen hötte, wei I der Beklo gle zv 2.
keine dohingehende Willenserklörung obgegeben hot. Die vom Klöger
behouptete Erklörung des Beklogten zu 2., noch Prüfung durch die
Beklogte zu l. sowie noch seiner eigenen ouf einer Prüfung beruhenden
Uberzeugung gewöhrleisie die Beteiligung eine sichere Steuererspornis
und eine solide Kopitolonloge, konn ebensowenig ols Gorontieerklörung
o n gesehen werden wie d ie vom Klö ger beho u ptete Erklö ru n g des Beklo g-
len zu 2., von der Reo I isieru n g der Zuso gen kön ne der Klö ger,,o usgehen'1

An die Annohme einer Gorontieerklörung sind strenge Anforderungen zu
stellen. Durch einen Gorontievertrog übernimmt der Goront die Gewöhr
für einen bestimmten Erfolg. Für die Einstondspflicht des Goronten kommt
es nur ouf den Nichteintritt des gorontierten Erfolges on. Verschulden des
Goronten, ursöchlichkeit seines verholtens für den Nichteintritt des
Erfolges sowie der Gru nd f ü r den N ichteintritt spielen keine Rol le. Doß eine
derort weitgehende Einstondspflicht vom Beklogten zu 2. gewollt wor,
konn den vorgetrogenen Erklörungen des Beklogten zu2. nichl entnom-
men werden.

Mit ienen Erklörungen wird vielmehr nur gesogt, doß noch den Prospekt-
ongoben die steuerliche Konstruktion ols solche und die Höhe der
o n gegebenen Verl ustzuweisu n gen plousibel erschei nt sowie keine sonsti-
gen Umstönde ous diesem Prospekt hervorgehen oder dem Erklörenden
sonsi bekonnt geworden seien, die eine Beteiligung ols riskont erscheinen
I ießen. Ei ne Go ro niie f ü r d ie steuerl iche Sicherheit derVerl ustzuweisu n gen
im sinne einer rechtsgeschöftlichen Willenserklörung konn diesen ollge-
meinen AuDerungen nicht beigemessen werden.

Dies gilt um so mehr; ols die Beklogten nichtzu den Initiotoren des Proiekts
gehörten, desholb ouch keinerlei lnsiderinformotionen und keinen Einfluß
ouf dos wirtschoftliche Verholten des Fonds lZ hotten. Ferner hotten sie
kei nen Ei nf I uß o uf dos Prüf u n gsverfo h ren der zustö nd igen Fino nzbehorde.

Betröge nicht in seine Forderung ein. Domit trögt er dem Umstond
Rechnung, doß er f ür diese - in den Johren l9B4 und l9B5 erbrochten -
Leistungen nochtröglich kein erhöhtes Entgelt verlongen konn, weil
diese Forderungen inzwischen veriöhrr sind ($$196 Abs. I Nr. 15,2ol
BGB: lm Johre 1985 erbrqchte Leistungen veriöhrten zum Jqhresoblouf
1987, die nunmehr vom Beklogten errechneten Entgelte werden erst-
mols ietzt, olso noch Ablouf der Veriöhrungsfrist geltend gemocht).
Dosselbe giltfür die Gebuhrenrechnung des Beklogten uor iB. g.1g}g
( End betro g, 2.203,85 DM l, m it welcher er n u n meh r Absch I u{Jo rbeiten
und Steuererklörungen für dos Johr l9B3 obrechnet.

lm Ergebnis bleibt es dobei, Restliche Entgeltforderungen des Beklog-
ten fürdosiohrlg85 sind ebensowenig dorgeton wie solche Forderun-
gen für noch frühere Johre.

2. Leistungsentgelte für dos Jqhr 
,l986:

Seine Buchführungsorbeiten für dos Johr 1986 stellte der Beklogte mit
Rechnung vom 28. 9.1989 (Endbetrog,19.266,9r DM) unter Einschlußvon
Lohnobrechnungen und der Mehrwertsteuer mit insgesomt4.o4g DM
in Rechnung. Diese Abrechnung bedorf iedoch verschiedener Korrek-
turen, selbst wenn mon - zugunsten des Beklogten - von seinen Wert-
ongoben ousgeht, Die Berechtigung einer 12/10-Gebuhr ist nicht
ersichtlich. Die Mirtelgebühr des $ 33 Abs. I stBGebv berrögr lediglich
z/10. Wenn der Steuerberoter eine diese Mittelgebühr übersteig"nd"
Gebühr verlongt, hqt er im einzelnen zu erlöutern, doß eine uber-
schreitung mit Rücksicht ouf eine überdurchschnirtliche Bedeutung der
Angelegenheit, einen überdurchschnittlichen Umfong seiner Arbliten
und wegen überdurchschnittlicher Schwierigkeiten ongemessen ist
(senot, StB 1986, 160; stö nd ige Rechtsprech u n g des Sen otsl. An solchen
Dorlegungen fehlt es hier. Außerdem konn dos Entgelt fur die ,,Lohn-
obrechnung" nicht ouf seine Berechtigung überprüft werden, weil der
Beklogte die von ihm ongewendete Gebührenvorschrift nicht in der
gehörigen weise ongegeben hor (vgl. hierzu, $9 stBGebv und die
unterschiedlichen Gebührenolternotiven in $ 34 StBGebM.

3. Buchführungsentgelt für 1987:

Seine Buchführungsorbeiten für dos JohrigBT stellt der Beklogte nun-
mehr mitseiner Rechnung vom 28. g.1g}9 (Endbetrog ,3.972,67 DMlin
Rechnung, und zwor mit einem Gesomtbetrog von 2.692,80 DM (ohne
Mehrwertsteuer). Zusötzlich berechnet er,,Lohnobrechnungen" für
zwei Arbeitnehmer 1192 DM ohne Mehrwertsteuer) und ein Honoror
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dozu fehlt den Rechnungen bereiis die hinreichende Bestimmtheit hin-

sichtlich der Leistungen,welche f Ür den in Rechnung gestellten Monots-

betrog erbrocht werden sollten.

Der Beklogte hot infolgedessen seine tofsöchlich erbrochten Leisiun-

gen noch der StBGebV obzurechnen, und zwor mit ousreichend spe-

zilizierlen Rechnungen ($9 StBGebM. Aus dem Vergleich zwischen

den ordnungsgemöß obgerechneten Beklogtenleistungen und den

{u nstreitigen ) Zo h lu ngen u nd Wo ren lieferu ngen des Klö gers erg ibt sich

donn, ob totsöchlich eine Uberzohlung - und in welcher Höhe - vor-

liegt.

ll. Diese Uberprüfung der vom Beklogten (ergönzend) obgerechneten

Leistungen ergibt, doß eine uberzohlung in Höhe der Klogeforderung

vorliegt, und zworschon onhond dereigenenAngoben des Beklogten,

1. Leistungsentgelte des Beklogten fÜr dos Johr 1985:

Der Beklogte verlongt für dos Johr l9B5 ietzt noch ein restliches Entgelt

von 238 DM (Berufungsbegründung vom ]6..l.]990). Zur BegrÜndung

beruft er sich ouf die eigenen Angoben des Klögers in dessen Schrift-

sorzvom ]5.3.1989. Dort hot der Klöqer ober lediqlich ousgefÜhrt, doß

von den für dos Johr l9B4 insgesomt zu leistenden Pouscholbetrögen

von 4.7BBDM {399 DM x 12} noch Zo h lungen von insgeso mt4.000 DM

und noch worenbezügen von 550 DM lediglich noch 238 DM offen

seien. ln dieser Rechenweise des Klögers liegt keine Bestötigung einer

entsprechenden Forderung des Beklogten,weil die Abmochungen der

Porteien über die monotlichen Pouscholzohlungen - ols endgÜltige

Entgeltuereinborung - nichtig sind (siehe oben).

Auszu gehen ist desho I b von der n u n m eh rvo m Beklo gten vorgeno m me-

nen Berechnung seiner Buchf ührungsleistungen f url9B5 (die Abschlufl-

orbeiten und Steuererklörungen fär l9B5 hot der Beklogte mit seiner

Rechnung vom 30. 11.1987 in Rechnung gestellt und vom Klöger bezohlt

erholten). Dozu konn die Gebuhrenrechnung des Beklogten vom

28.9.1989 i n h o ltl ich u nd o brech n u n gsm ößig o ls richtig u ntersiel lt wer-

den, gegenüber den unstreitigen Zohlungen und Worenlieferungen

des Klögers ergibt sich dennoch keine restliche Entgeltforderung des

Beklogten,

Soweit der Beklogte in seiner Rechnung vom 28.9.1989 (Endbetrog'

19.266,91DM1 nunmehr ouch seine BuchfÜhrungsorbeiien fur l9B3 und

f ü r l9B4 no ch der SiBGebV berech net, bezieht er d ie von i h m ermittelten

Au{Jerdem besteht, wie bereiis ousgefÜhrt, bei Abschreibungsgesell-

schoften immer ein gewisses Risiko, ob die steuerliche Konstruktion von der

zusiöndigen Finonzbehörde onerkonnt wird, insbesondere mu0 mit

Anderungen der Rechtsprechung der finonzbehördlichen Verwoltungs-

proxis gerechnet werden. Auf dieses Risiko wird in dem Anlogeprospekt

ousdrücklich hingewiesen (g14) und ein diesbezÜglicher Hoftungs-

ousschluß für KG, Treuhönder und Vermittler vorgesehen.

Der Anspruch des Klögers festzustellen, dofl die Beklogte verpflichtet

sei, dem Klöger einen Schoden von 
.114.960,- 

DM zu ersetzen, wenn die

negotiven Fesistellungsbescheide für den Fonds 17 IÜr die Johre l9ZB bis

l9B5 des Finonzomtes M. bestondskröftig werden, isi ebenfolls ous den

vorerörterten Gründen nicht gegeben. Denn ouch dieser Schoden wird

dorous hergeleitet, do0 die Verlustzuweisungen ous der Beteiligung om

Fonds lZ sieuerlich nicht onerkonnt werden. Noch den vorhergehenden

Ausführungen bestehi ober kein Anspruch des Klögers gegen die Be-

klogten ouf Ersotz des Schodens, der ous der fehlenden steuerlichen

Anerken n u n g der Verl ustzuweisu n gen resu ltiert.

Hoftung des Steuerberoters
- Schoden durch Schötzungsveronlogung
tLG Köln tJrt.v.22.6.1989 -20 42/BBl

Leitsötze (d.Verf.l,

I . 7ur Dorlegung eines Schodens durch eine schötzungsveronlogung.

2. Der schlüssige Vortrog eines einkommensteuerlichen Verlustes setzt

zumindest die Do rlegung der Sum me derWo reneingo ngsrechnungen

und der Worenousgongsrechnungen, des Woreneinsotzes und der

Betriebskosten voro us.

Aus den Gründen:

Die Klö ger kön nen - die Besto ndskroft des Ei n ko m mensieuerbescheids f ü r

l9B5 unterstellt - gegen den Beklogien keinen Schodenersotzonspruch

geltend mochen. Dobei konn offenbleiben, ob der Beklogte den

Geschöftsbesorg ungsvertrog der Porteien mit Dienstvertro gscho ro kter

(vgl. Polondt-Thomos, BGB,47.Aufl., Einfuhrung vor $ 631 Anm' 5) dodurch

schuldhoft verleizt hot, dof) er es pflichtwidrig unterließ, die Einkommen-

sieuererklörung für l9B5 zu fertigen und insbesondere gegen den

il6
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Einkommensteuerbescheid für 1985, soweit dieser ouf Schötzungen des
Finonzomtes beruhie, Einspruch einzulegen und doher wegen posiiiver
Vertro gsverletzu n g (vg l. Po lo n d t-Pufzo, o.o.O., $ 6ll An m. I r) dem Gru nde
noch hoftet.

Denn die Klöger hoben iedenfolls nicht schlüssig dorgeton, doß die seitens
des Finonzomtes geschötzten Einkünffe des Ehemonns ous Gewerbe-
betrieb über den totsöchlichen Einkünften logen und ihnen domit oufgrund
der Bestqndskroft des Einkommensteuerbescheids für 1985 ein Schqden
entstonden ist.

Die Klöger hoben lediglich pouschol behouptet, dofl sie siott eines (vom

Finonzomt geschötzten) Gewinns von 20.000,- DM totsöchlich einen
Verlust von 2A.000,- DM ous dem Gewerbebetrieb des Ehemonns
gemocht höfien, so doß sie für l9B5 nicht zur Einkommensteuer heronge=
zogen worden wören,wenn der Beklogte die Einkommensteuererklörung
obgegeben, zumindest gegen den Steuerbescheid Einspruch eingelegt
hate. Abgesehen dovon, doß die Klöger ols Schoden nur den Noch-
zohlungsbetrog von 10.036,- DM einschließlich eines Verspötungs-
zuschlogs von 100,- DM und nicht die festgesetzte Einkommensteuer in
Höhe von 41.830,- DM geltend mochen,wos noch ihrem eigenen Vortrog
unverstöndlich ist, hoben sie den behoupteten Verlust von27\.OOO,- DM
nicht nochvollziehbor erklört. Worum sie keinen Johresobschluß oder
keine vergleichbore Aufstellung für 1985 vorgelegt hoben, obwohl die
Buchführungsunterlogen noch ihrem Vortrog von Anfong on vollstöndig
und ordnungsgemöß gewesen seien und obwohl ihr neuerSteuerberoter
gerode ouf der Grundloge dervom Beklogten erstellten Buchführung den
behoupteten Verlust von 271.000,- DM durch Gegenüberstellung der
Einnohmen und Ausgoben ermittelt hoben soll, ist nichtverstöndlich.

U m den beh o u pteten ein kom mensteuerrechtl ichen Verl ust von 271.000,-
DM, der nur dos Ergebnis desJohresobschlusses furlg85 sein konn, noch-
vollziehbor zu erklören, hötten die Klöger zumindest die Summe der
Woreneingongsrechnungen und derWorenousgongsrechnungen (Erlöse),
den Woreneinsotz (Differenz zwischen Woreneingong und Woren-
bestond)sowie den Rohgewinn und die Betriebskosten dorlegen müssen.
Dies wor hier nicht zvletzt ouch desholb geboten, weil der Beklogte, ous
dessen Buchführung die Klöger bzw. deren neuer steuerberoter den
behoupteten Verlustvon2A.000,- DM errechnet hoben wollen, zu einem
onderen Ergebnis kommt, nömlich zu einem Gewinn von 26.860,- DM.
Die Klöger hötten doher im einzelnen zu den vom Beklogten genonnten
Zohlen Stellung nehmen müssen. Erst noch Vorloge eines substoniiierien
Zohlenwerks durch die Klöger wöre donn im Rohmen einer Beweis-
oufnohme zu klören gewesen, ob die den behoupteten Verlust von

Honorqronspruch des Steuerberolers
- Gebü h renübezo h lungen

- Pouscholvergüiung

- Rohmengebühr

- Buchführungsorbeiten - $ 33 Abs. I StBGebV.
(O LG D üsscldorf U rt. v. 3. 5. 1990 - lB U 243 /Bt rechtskrafri g )

Leitsötze (d.Verf.)'

L Gebührenübezohlungen können vom Mondonten wegen ungerecht-
fertigter Bereicherung, $Bl2 BGB, vom Steuerberoter zurückverlongt
werden.

2. Eine Pousöholvergütung des Steuerberoters muß schriftlich vereinbort
werden ($ 14 StBGebVl.

3. Honororonsprüche veriöhren in zwei Johren ($S]96 Abs. i Nr. 15,2Ol
BGB).

4. Verlongt der steuerberoter bei einer Rohmengebühr mehr ols die
,,Mittelgebühd hot er die überdurchschnittliche Bedeutung, den über-
durchschnittlichen Umfong und die Schwierigkeiten der Beorbeitung zu
erlöutern (stöndige Rechtsprechung des oLG Dusseldorf Gl 1986,
96 und ]001.

Aus den Gründen:

l. Rechtliche Grundloge für den Rückzohlungsonspruch des Klögers isi
$ Bl2 Abs. I BGB. Donoch ist eine Leistung herouszugeben, die ohne
Rechtsgrund erfolgt ist.

Dies giltfür die Zohlungen des Klögers, die oufgrund derzwischen den
Porteien getroffenen Pouschol-Abrede erfolgi sind. Diese mündliche
Vereinborung ist nömlich - ols Vereinborung einer Pouschqlvergütung
für bestimmte Leistungen des Beklogten - nichtig, weit sie der noch

$ l4 steuerberotergebührenverordnung (stBGebV) vorgeschriebenen
Schriftform ermongelt. Soweit der Beklogte über die vereinborten
MonoiszohIungen sogenonnte,,Douerrechnungen" erteili hot (Rech-

nungen vom 26.1.1984 über 313,50 DM und vom 24.4.1985 über
399 DM), sind diese lediglich Folge und Ausdruck der geiroffenen
Abreden, sie können nicht - wie der Klöger meini - ols Gebühren-
bestimmung des Beklogten gemö0 $ll StBGebV gewertet werden;

r30
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Dos Londgericht hot ousgefÜhrt, eine Nochholung der Erlöuterung in

einem weiteren Schreiben sei möglich, die Erlöuterung sei im Schreiben

vom 28.7.1986 erfolgt. Zutreffend ist, doß die Berechnung sowie die

Einzefongoben getrennt werden können (Eckert-Böttcher $ 9 ZilI.2.5 unler

Berufung ouf di; Verordnungsbegründung); donn muß ober die Erlöute-

rung oll; gemöß $ 9 StBGebV erforderlichen Einzelongoben nochholen.

Dos-ist hier nicht geschehen, denn dos Schreiben vom 28.7.1986 enthölt

n u r den H i nweis',"Der Stu n densotzvo n DM 90,- entspricht dem Mittelwert

unserer StBGebV.. i nicht ober die Vorschrift, die zur Erhebung der Zeit-

gebuhr berechtigt. Domit fehlt es on der erforderlichen NochprÜfborkeit

der Abrechnung.

Gleiches gili, soweit der Klöger GebÜhren fÜr die BuchfÜhrung und Steuer-

berechnung in beiden Rechnungen vom 14.5.1986 und lB.6.1986 berech-

net hot. lnsoweit enthölt dos Schreiben vom 28.7.19\6zwor die Vorschrift

($ 33 Abs. I StBGebV), ouch den Hinweis ouf die B/]O-Gebuhr, ober nicht

den Gegenstondswert. Schon ous diesen Uberlegungen herous konn

dohinste-hen, ob es für die HerbeifÜhrung der Einforderborkeitvorliegend

ousreichen konnte, doß der Klöger die zunöchst gor nicht erlöuterten

Rechnungen durch ein spöteres Schreiben (ouf entsprechende Beonston-

dung dei Beklogten im Schreiben vom 10.7.1986 hin, 81.45 USB) erlöutert

hot.

Auf die entsprechenden Bedenken hot der Beklogte schon erstinstonzlich

in seiner Klogeewiderung hingewiesen. Mit der BerufungsbegrÜndung

hot der Beklägte die entsprechenden Bedenken wiederholt. Dos Lond-

gericht hotschln in der Lodungsverfügung vom 21.6.,1989 den Klöger dor-

äuf hingewiesen, doß die Rechnungen hinsichtlich der BuchfÜhrung und

Steuerblrechnung nicht der Vorschrift des $ 9 StBGebV entsprechen. An

die dort geöußertln Bedenken hot sich dos Londgericht mit der Entschei-

dung nicht geholten. Gleichwohl sieht der Senot keine Veronlossung zu

einem weiieren Hinweis. Dos Gesetzstelltzwingende Anforderungen on

den lnholt der Abrechnung eines Steuerberoters. Diese sind unumgöng-

lich und unverzichtbor, denn sie sollen die NochprÜfborkeit ermöglichen,

sie lossen sich ouch in einem spöteren Prozeß nicht nochholen, do dem

Unterschriftserfordernis Rechnung getrogen werden muß, durch dos die

Verontwortlichkeit des Steuerberoters für die Richtigkeit seiner Abrech-

nungen in zivilrechtlicher; strofrechtlicher und stondesrechtlicher Hinsicht

sichergestellt wird.

Gl Hinweis

2V.OOO,- DM von den Klögern moßgeblich zugrundegelegten Zohlen

zugetroffen hötten oder ob diese z.B. Scheinrechnungen (Eingongs-

1."Jnrng"n ohne entsprechende Zohlungsbelegel und/oder Umsöize

berücksichiigt hötten, die der GmbH zuzurechnen gewesen wören,

welche ollenfolls umsotzsteuerrechtlich, nicht iedoch einkom mensteuer-

rechtlich Orgon des Einzeluniernehmens des Klögers ist.

Jedenfolls hötten die Klager dos oufföllige MiDverhöltnis zwischen der

Summe der Woreneingongsrechnungen bzw. dem Woreneinsotz einer-

seiis und der Summe der Worenousgongsrechnungen bzw. den Erlösen

ondererseits, ouf dos der Beklogte hingewiesen hot, nöher erlöutern

müssen. lhre blo0e ollgemeine Behouptung, der Wertuerlust der Woren,

den der Beklogte unterZugrundelegung ihresVortrogs ouf rund 278.000,-

DM errechn"ihot, sei ouf einen Tronsportschoden zurÜckzufÜhren, weil

Keromikwo ren,zv Bruch" gegongen seien, istzu unsubstontiiert, um letzt-

lich ousreichend erklö ren zu können, doß sie im Johre l9B5 siott vom

Finonzomt geschötzten Gewinns von 20.000,- DM einen Verlust von

271.000,- DM gemocht hötten.

Do die Klöger somit schon nichi schlÜssig dorgeton hoben, do{J der ouf

einer Schöitrng des Finonzomts beruhende Einkommensteuerbescheid

für l9B5 unrichtig sei, ist ebensowenig ihr Feststellungsontrog begrÜndet.

Mongels substontiierter Dodegung eines Veriusts fÜr l9B5 kommt nomiich

eine Verlustübertrogung ouf die Folgeiohre nicht in Betrocht.

Do ferner nicht ouszuschließen isi, doD der Einkommensteuerbescheid fÜr

l9B5 sogor für die Klöger gÜnstig wor; hoben diese ebenfolls keinen

Anspruch ouf Erstottung des Verspöiungszuschlogs von 100,- DM, weil

dieser notwendigeweise mit der Schötzung des Finonzomts zusommen-

höngt.

ln vierterAufloge ist dos Steuerformulorbuch von Fichtelmonn, Petzoldt, Schulze

zurwiesche und Focke erschienen (c. E Muller,1990,850 Seiten,218,- DMl. Dos

Werk gliedert sich in drei Houptteile. Zwei sind dem Verfohren mit den Finonz-

ömtern und den Finonzgerichten gewidmet. Beispielhofte Söhriftsotzmuster

erlöutern typischeVerfohrensoblöufe. Einen Schwerpunkt des Buches stellen die

Vertrogsmuster des driften Teils dor. Hier finden sich Vertröge über GrundstÜcks-

ges.häfte, G m bH, Gm bH & Co. KG, Verf ü g u n gen von Todes wegen, Stiftu n gen,

Fomilienrechtsvertröge, Umwondlungen etc. Eine FÜlle von Anregungen f Ür den

steuergesto ltend tötigen Beroter.
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Abtrelung
- Abtretungsonzeige, neuer Vordruck

Agenlurgeschöft

$3 und 5
- Empfehlung wirtschoftl. Geschöfre, g4 ZL 4 AVB

Anderkonto
- Beschlognohme d. Kontounterlogen
- des Notors
- Verfügung über Gelder
Anlogeberotung
- d. Mitorbeiter d. StB

- Prüfungspflichten

- Risiken
: proiizierte Steuervorleile

- und Steuerberotung
- Voriöhrung v. Schodenersoizonsprüchen
: Wirtschoftsberotungsf irmo

Arbeitsüberlostung
- d. Mitorbeiters, Fristversöumnis

,Auskunftsverlrog
- slillschweigender Abschluß
: Verdienstbescheinig ung

Belehrungspf licht d. StBlWp/RA
- fehlende Belehrungsbedürftigkeit
: Au{klörunq d. FA

- Bildung einer Rückloge gem. $ 6 b ESIG

- Ende d. -: Berotung über Firmenumstrukturierung
: Verfohren zur Anrechnung itolienischer

Körperschoftsteuer
- Entnohme

- Schulzzweck

Beschlognohmeverbot $ 9Z SIPO
- Anderkonto
- Kontounterlogen

Beweislosl

- f. Fehlberoiung
- Rückgobe von Mondontenunterlogen
- Schoden
: bei rechtmößigem Alternotiwerho lten

Berufsverbot

Dritthoftung

- stillschweigender Auskunltsvertro g
: Verdienstbescheinig ung

- Vertrog mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
: Auftrog zur Bilonzerstellung
: Bewerfungsgutochten
: Bonitöisprüfung
: Dorlegung f. Schoden
: Mitwirkung b. Gesellscholtsgründung

Duldungsvollmocht

- d. Srb

Fristenkontrolle
- Fristenkontrollbuch
: Telefox

- Fristversöumnis, unverschuldete -: Arbeitsüberlosiung d. Mitorbeiters
- Rechtsmittelouftrog on Kollegen
- Rückfroge bei Mondonten
- Tele{oxlTelebrief
: Fristenkontrollbuch
: Prozeßvollmochi

Gorontievertrog

- Steuerberotungsvertrog

Herousgobeonspruch d. StB

- von Provisionen
: Mehwertsteuer

Honororonspruch d. StB
- Arglisteinwond

- Ein{orderborkeit, $9 StBGebV
: nochtrögliche Einzelongoben
: Gegenstondswert
: Hinweis ouf Gebührenvorsch riften
: Lohnobrechnung
: Zeiigebühr

90, 42
90, 42

90,112
90, 36

90, 94
90,51
90, 5l

90,122

90, 40

90,126

90, 32

90, l12
90, 32
90, 2

90,126

83
r3
I3
l4
l3
17
t3

- Fölligkeit, $7 SrBGebV
- Gebührenrohmen, $ll StBGebV
: Bilonzberechtigung
: Mittelgebtihr

- für nicht erbrqchte Leistung
- Pouscholgebühq S14 StBGebV
- Rückforderungsonspruch, S 812 BGB
- Unterzeichnung d. Rechnung

- Veriöhrung des -
Honororonspruch d. Wp
- d. Mehrfochberuflers
- Steuerberotergebührenverordnun g

Kousolität
- Beteiligung on Unternehmen
- wirtschoftl. Vorteile bei steuerlichen Nochteilen
- Schutzzweck, Steuerrisiko

Kennlnis des Steuerrechts
- intern. Rechtsregeln

Konkursverwoher, Hoftung d. -
- Liquidotionsverschleppung

Mehrfochberufler
- Steuerberotergebührenverord nung

Mitorbeiter d. Stb
- Zurechnung beim Stb

Mitverschulden
- Prüfung der Bilonz
- Prüfung d. Steuererklörung

Nochbesserung
- Recht d. StB's zur Möngelbeseiiigung
- Veriöhrung d. Kostenonspruchs

Nichtzulossungsbeschwerde
- Begründung d. -
Notor
- Anderkonto
: Rechtsweg f. Schodensersoizonspruch

Pferdepensionsbetrieb

Prospehhoftung
- ohne Nomensnennung in Prospekt

- d. Treuhönders
- Verfrouensschoden

Provisionsgeschöfte
- Gebühr f. Anlogeberotung
- Herousgobepflicht
- Veriöhrung d. Herousgobeonspruchs
- Zohlung on Strohmonn

Rechtsonwolt
- Belehrungsp{licht
: Proze0kosienhilfe

- Treueverhöltnis gem.0266 S|GB
- Verontwortungsbereiche f. Fristwohrung
: Mitwirkung eines Anwolts

- Verkehrs-/Prozeßonwolt

Rechtsberotung

- d.Wp
: Ausorbeitun g eines Gesellschoftsvertroges

Schoden
- bei Entnohme

- unvermeidbore Steuerzohlung

Schötzuns ($162 AO)
- Schoden
: Dorlegungs- und Beweislost zum -

Sittenwidrige Schödigung, g 826 BGB

- Testoi ohne Prüfung

Sozietöt
- Rechisschein, Briefbogen. Stempel, Siegel
- neuer Sozius

- Vertrog mit Sozietöi o. Sozien

Sleuerberolun gsgeselz
- 957
: Wirtschoftsberoiung
: Zohlung d. Versicherungsprömie

- c67
: Nichtzohlung d. Versicherungsprömie

90,104

90, l0l
90, lot. I t5

90, 72
90. I t5
90, I 15
90, 72
90, I t5

90, 2

90, 72

90, 72

90,126

90, I 06
90, r 06

90, 50

Honororonspruch des Steuerberqters
- Formvorschriften

- Einforderborkeit, $ 9 Steuerberoter-
gebü h renverordn u ng (StBGebV)

{OLG Düsseldorf Urt.v. 26.4]990- tB U 16190)
26
27

22

2

90,
90,

90,
90,

90,

90, 72
90, 72

90,122
90, 73
90, 82

90, 57
90, 57

90, 53
90, 73

90, 62

90, 62
90, 73
90, 82

90, 51
90, st
90, s9

90. 13
90, t3
90, t4

90, 94
90, 94

Leitsotz (d.Verf.)'

1. Entspricht die Honororrechnung nicht den Formvorschriften des $9
StGebV so sind dieVergütungsonsprüche nichteinforderbor und somit
ouch nicht klogbor:

2. Die Gebührenberechnung und die Einzelongoben gem. $9 stGebV
können getrennt werden. Die erlöuiernden Einzelongoben müssen
donn ober olle gem. $ 9 stGeBV erforderlichen Angoben nochholen.

3. Die Anforderungen on den lnholt der Honororrechnung sind unver-
zichtbor. Sie lossen sich nicht in einem spöteren prozef, nochholen.

Aus den Gründen:

Der Klöger hot weitestgehend, bis ouf einen geringen Teil in Höhe von
30,50 DM zuzüglich Mehrwertsteue[ keinen Anspruch ouf Bezohlung sei-
ner Rechnungen vom ]4.5.1986 (6.859,72 DMI und vom rs.6.1986
(].250,301. Denn diese Rechnungen entsprechen inholtlich nicht den
Anforderungen des $9 StBGebV. Domit sind die verloutborten Betröge
nicht einforderbor; somir ouch nicht klogbor. Gemöß $ 9 Abs. 2 stBGebv
müssen in der Berechnung des Steuerberoiers die Betröge der einzelnen
Gebü h ren u n d Auslo gen, d ie vorsch üsse sowie d ie o n g ewo n dten Gebu h-
renvorsch riffen u nd bei Wertgebü h ren o u ch der Geg ensto ndswert o n ge-
geben werden. Fü r d ie Vertretung beim Finonzqmt sowie d ie Teilnohme on
derBetriebsprüfung weist die Rechnung vom 14.s.lg16 nur Betröge bzw
Endbetröge ous. Es fehlt der Hinweis ouf die Gebührenvorschriften. Do
Zeitgebühren geltend gemochtwerden, hötten $29 Nr. l, ober ouch $13
( Höhe der Zeitg ebü h rl StBGebV gen o n nt sein m üssen (vg l. Eckert-Bötcher
2. Av{|., StBGebV Beispiel unter $ g Zit+.2.21.

90, 33
90, 37

90, 33

90, 32

90, 40
90, t9
90, 3
90, 3
90, 3
90, 3
90, 19

90,
90. 15,

90,
90, r5,

90, l8
90,18

90, 73
90, 53

t5
l9
19
r9

90, 72
90, 87

90,32, 50
90,32,50

90,129

90, 95

90, 73
90, 73
90, 73

90, 94
90, 2

90, 2

JI

t9
22

JI90,
90,

90,
90,

90,
04,
90,
90,
90,
90,
90,
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- Gorontievertrog
- Möngelbeseiligung
- Miio rbeiierverschulden

- P{licht zur Wirtschoftsberoiung

Steuergestoltungsberotung
- Ageniurgeschöft
- Umwondlung
- Veröußerungsgewinn
: Gesellschäftsonteil u. BetriebsgrundslÜck

Steuerhinterziehung
- Berulsp{lichtverlelzung
- unvollstöndige Rechnung, S14 I USiG

- Sieuererklörung des StB

Telefqx/Telebrief
- Fristenkontrollbuch
- Ubersendung der Prozeßvollmocht

Treuhönder
- MehrwertsteueroPtion
- Prospektongoben,

zugesicherte Eigenschoften

- Schodenersotz, negotives Interesse

- Uberwochung Dritier
: Gestoltung d. Zwischen- und Endmiet-

verhö ltnisses

Unternehmensbeteiligung
- Geschöftswertermittlung d. Stb
: Bonitötsprü{ung d. Stb

- Hoftung {. Alverbindlichkeiten,
$ 25 Abs. 2, 5 28 Abs. 2 HGB

Unterschrift
- Klogeschri{t

Untreue, $266 StGB

- Auskehr v. Mondonlengeldern
- d. Rechtsonwoltes

- Strofzumessung

Veriöhruno l$68 StBerG, $5lo WPOI

- Belehrungsp{lichi über eigene Fehler und

Veriöhrungsvorschrift Sekundöronspruch
: Ende der Belehrungspllicht

- Auflösung d. Stb.-Vertroges

- Rückgobe der Zulossung
: schuldhofte Verletzung d. -

- Veriöhrungsbeginn
: Bestondskroft d. Steuerbescheides
: Foigeschöcien
: Nochbesserungskosien

Versicherungsschutz
- Bindung des Hoftpflichturteils

- Empfehlung wirtschoftl. Geschöfte
{04 z{.4 AVB}

- wissentliche Pllichverletzung {$4 Nr' 6 AVB)

: Nichtou{deckung einer Interessen-

verflechtung
: Fristversöumnisse

- Zchlung d. Versicherungsprömie

Vorsolz
- Schodenzu{ügung, $ 826 BGB

Vorteilsousgleich
- Sleuervorteil

Wirtschoftsberolung
- Berufsbild d. Steuerberoters

- bei Steuerberotung

BGH v. 1.2.1990 - IXZR82/90
: NIW-RR 1990,450

BVerfG lVorprüfungso
- 2 BvR l55B/89
: wisko 1990, 97

usschuß) v.9.10.1989

Boyr. OLG v. 26.10.1987 - 4 St 164/87
: StB 1989,159

OLG Celle v. 20.9.1989 - 3 U 240/88

OLG Dtlsseldorf v. 6.10.1988 - 8 U 188/87
: VersR 1989, 850

OLG Düsseldorf v.13,7 1989 - 8 U 223/88
: VersR 1989, 1262

OLG Di]sseldorf v. 27.7,1989 - l2 U 226/ 88

OLG Düsseldorf v .26.4.1990 - 18 U 16/90

OLG Düsseldorf v. 3.5.1990 - 18 U 243/89' rkr.

OLG Fronkfurt v.4.4.1989 -\4 U 231/87

OLG Fronklurt v. 20.9.1988 - 11 U 15/88

OLG Homm v. 15.6.1988 -25U155/87
OLG Homm v.14.6.1989 - 25 U 22/88
OLG Homm v.23.6.1989 -25U148/88
OLG Hcmm v.26.6.1989 - 25W 14/89

OLG Homm v. 5.7.1989 - 25 U 233/88
OLG Homm v. 30.9.1989 - 25U 251/87

OLG Homm v. ll.ll.1989 - 25 U 25/88

OLG Korlsruhe v. 24.5.1989 - 6 U 5ll88
OLG Korlsruhe v. 30.8..1989 - lWs 60189
: NSIZ 1990, 82

OLG Koblenz v. 28.2.1989 -12W 96/89
: VersR 1990, 4l
OLG Koblenzv. 9.6.1989 -211907/87: NJW 1989, 2699
OLG Koblenz v. 20.11.1989 - I W 489/89
: vgl. ouch OLG Düsseldorf Anw}l.1987, 47
: AnwBl.l984,444
OLG Koblenz v. 16.3.1989 - 5 U 1334/88. nrkr

OLG Koln v.4.10.1989 -2U13/89 rkr.
: DSIR 1990,45
OLG Köln v. 2.3.1990 - ll U 208/89

OLG Stuttgort v. 31.3.1989 - 9 U 234/88
: NJW-RR 1990,473

OVG Homburg v. 25.7.1989
 \t7 DI\il 1l loL

- vvv Dl vl u1luu
: DS1R 1989,683

LG Duisburs v. 9.11.1989 - 9 O 97 /88

LG Koln v. 22.6.1988 - 20 O 5417/87

LG Köln v.15.2.1989 - lZl StL 3/89
: StB 1989, 335
LG Köln v. 15.2.1989 - l7l StL l/89
: StB 1989, 336
LG Köln v. 22.6.1989 - 2 O 42/88
LG Köln v. 19.10.1989 - 2 O 71/89

LG Oldenburg v.27.8.1984 -13 O 864/84

LG Poderborn v. 19.10.1989 - 3 O 304/89

LG Stuitgort v, 28.2.1989 -\7 O 602/88
LG Stuftgort v. 12.12.1989 -17 O 279/89 kkr'l

LG Würzburg v.20.10.1989 - QS 323/89
: wisho 1990, ll8
LG Wuppertol v. 6.12.1988 - 5 O 168/88

BFH v.12.5.1987 - Vll B 63/87
: BFH NV 1988, 38

BFH v. 19.1.1989 - lV R21/87
: NJW 1989,2646

BFH v.2.6,1989 - X R 5/85
: BFH NV 1990/ll7

EG Berlin v. l/.8.1988 - I EG 10/88
: RBeistond 1989,55

FG Homburg v.20.7.1989 -1162/88: EFG 1990, ll9
FG Soorlond v.24.5.1989 -2K214/86: DSIR 1989, 719

Schreiben d. Bundesministers d. Finonzen

v. 3.4.1990 - lV A 5i S 0062/5-90

90,125
90, r 06
90,126
90,122

90, lt2

90, 94

90, 2

Gl Leitsötze

Schodenersotzonspruch gegen Rechtsonwolt/Hinweispflicht ouf Fehler und

drohende Veriöhrung / Rückgobe der Anwoltszulossung

Noch Beendigung des Anwoltsvertroges ist der Rechtsonwolt regelmößig ouch

donn nicht mehr verpflichtet, eigenverontwortlich den Mondonten ouf einen

Ersotzonspruch gegen sich selbst und dessen drohende Veriöhrung hinzu-

weisen, wenn er, inzwischen ous der Anwoltschoft ousgeschieden, ols freier

Mitorbeiter eines onderen Rechtsonwoltes fÜr diesen den selben Mondonten

weiter beröt. Diesem hoftet gegebenenfo I ls sei n neuer Vertrogspo rtner.

(BGH Urt.v. 1.2.1990 - lX ZR 82l8q NJW-RR 1990,459)

Anlogeberotung / Wirtschoftsberotungsfirmo / Veriöhrung

Schodenersotzonsprüche wegen unrichtiger Prospektongoben im Rohmen

einer Anlogeberotung veriöhren, wenn persönliches Vertrouen in Anspruch

genommen wurde, in 30 Johren.
(OLG Stuttgort Urt.v. 31.3.1989 -9 U 234/88, NJW-RR 1990,4731

Fristversöumnis /Wiedereinsetzung in den vorherigen Stond I
Arbeitsüberlostung

Wiedereinsetzung konn nur gewöhrt werden, wenn der Steuerp{lichtige ohne

Verschulden verhi;dertwor, die RevisionsbegrÜndungs{rist einzuholten' Dobei

hot er sich ein Verschulden seines Bevollmöchtigten zurechnen zu lossen.

Wiedereinsetzungsgründe liegen nicht vor, wenn lediglich vorgetrogen wird,

der Prozeßbevoll;öchtigte hobe die Revisionsfrist ,wohl" ous GrÜnden der

Arbeitsüberlostung derzustöndigen Mitorbeiterinversöumt. Es muß ouch dorge-

legt werden, welche Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, doß

trotz der großen Arbeitsbelostung die notierten Fristen eingeholten werden.

{BFH Urt.v. 2.6.1989 - X R 5/85, BFH NV 1990/1171

Neuer Vordruck für Abtretungsonzeigen und Verpföndungsonzeigen

Die Finonzverwoltung hot neue Vordrucke fur die Anzeige der Abtretung oder

Verpföndung eines Erstottungs- oder VergÜtungsonspruchs ,,erfunden'i Dieser

Vordruck ist für olle noch dem 30.9.1990 bei den Finonzbehörden eingehenden

Anzeigen zu verwenden. Es bestehen keine Bedenken, diesen neuen Vordruck

bereiti vorher zu benutzen. Wird demgegenÜber der olte Vordruck noch dem

30.9.1990 benutzt, so will die Finonzverwoltung die Abtretung oder Verpfön-

dung ols unwirksom behondeln.

{schreiben des Bundesministers der Finonzen vom 3.4.1990 - lV A 5/S 0062/5-90]'
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Gl Leitsötze

Honororqnspruch des Steuerberoters
- Formvorschriften

- Einforderborkeit, $ 9 Steuerberoter-
gebü h renverord n u n g (StBGebV)

(OLG Düsseldorf Urt.v. 26.4.1990 - 18 U 161901

Honororonspruch des Steuerberoters
- Gebührenüberzo h lungen

- Pouscholvergütung

- Rohmengebühr

- Buchführungsorbeiten - $33 Abs.l StBGebV.
(OLG Düsseldorf Urt. v. 3. 5. 1990 - 18 tJ 243 / 89, rkr.l

Provisionsgeschöfte
- Herousgobepflicht
(OLG KoblenzUrI.v.16. 3.1989 - 5 U 1334/88, nrkr.l

Hoftung des Steueöeroters
- Steuerberotung und Anlogenberotung

- Kousolitöt zwischen Pflichverleizung und Schoden
(LG Duisburg Urt.v. 9.11.1989 - 9 O 97/881

Fehlerhofte Anlogeberotung
- An lo geberotun g d u rch Mito rbeiter/Steuerfochgehilfen

- Duldungsvollmocht

- Gorontieverlrog
(LG Köln Un.v.22.6.1988 -20 0 5417/87t

Hoftung des Steuerberqters
- Schoden durch Schötzungsveronlogung
(LG Koln Un.v.22.6.1989 -2C^ 42/88t

Gl Hinweis
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Vertriebs-Aktien g esel lschoft
Abteilung Presse und lnformotion
Gereonshof,5000 Köln l
Telefon' 102 2ll 144 -7 298

Verontwortlich fUr den lnholt,
Rechisonwolt Dr. Jürgen Gröfe,
Focho nwo lt für Steuerrecht

Nochdruck nur mit vorheriger
sch riftlicher Zustimm u ng.
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